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1 Einführung 

Eine zunehmende Anzahl der Einwohner Deutschlands fühlt sich durch 
Lärmeinwirkungen stark beeinträchtigt. Lärm mindert das Wohlbefinden von 
Menschen, drückt die Miet- und Immobilienpreise, reduziert die Einnahmen 
von Kommunen und verursacht allein in Deutschland jährlich mehrere Milliar-
den Euro Folgekosten.1 Insbesondere die Schallimmissionen des Straßenver-
kehrs werden als störend und unerwünscht wahrgenommen. Dieser Lärm be-
trifft bis zu 70 % der Bevölkerung. Durch planerisches Handeln kann eine lärm-
ärmere Umwelt hergestellt werden.2 

Ein Instrument, um der Belastung durch Lärm und den damit verbundenen ne-
gativen Folgen entgegenzuwirken, ist die Lärmaktionsplanung. Mit der EU-Um-
gebungslärmrichtlinie 2002/49/EG3 gibt es seit 2002 eine rechtliche Grundlage, 
die Lärmbelastung zu senken und ruhige Gebiete vor einer künftigen Verlär-
mung zu schützen. Bei weniger Lärm ist von einer Verringerung von Gesund-
heitsrisiken sowie einer Steigerung der Lebensqualität in den Städten auszuge-
hen. 

  

                                                      
1 Bonacker, Margit; Heinrichs, Eckhart; Schwedler, Hanns-Uwe (2008): Umgebungslärm, Akti-

onsplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung - Silent City - ein Handbuch zur kommunalen Lärm-
minderung. Berlin. 

2 Richard, Jochen; Mazur, Hein; Lauenstein, Dirk (2015): Handbuch Lärmaktionspläne. Hand-

lungsempfehlungen für eine lärmmindernde Verkehrsplanung. Dessau-Roßlau. 
3 Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union (2002): Richtlinie 2002/49/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm. 
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1.1 Rechtliche Ausgangslage 

Mit der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25.06.2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften L189/12 vom 18.07.2002) hat die Eu-
ropäische Union mit der Schaffung rechtlicher Grundlagen für einen europa-
weiten, umfassenden Lärmschutz begonnen.  

Gemäß Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie soll mit dieser 

„ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, um vorzugsweise schädliche Aus-
wirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, 
ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Hierzu werden schrittweise die folgen-
den Maßnahmen durchgeführt: 

a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand von Lärmkar-
ten nach für die Mitgliedstaaten gemeinsamen Bewertungsmethoden; 

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit über Umgebungslärm 
und seine Auswirkungen; 

c) Auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten, Annahme von Akti-
onsplänen durch die Mitgliedstaaten mit dem Ziel, den Umgebungslärm 
soweit erforderlich und insbesondere in Fällen, in denen das Ausmaß der 
Belastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann, zu verhin-
dern und zu mindern und die Umweltqualität in den Fällen zu erhalten, 
in denen sie zufriedenstellend ist.“ 

Die Richtlinie betrifft gemäß Art. 2 Abs. 1  

„den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in 
öffentlichen Parks oder in anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ru-
higen Gebieten auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Kranken-
häusern und anderen lärmempfindlichen Gebäuden und Gebieten ausgesetzt 
sind.“ 

„Lärm durch Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen, Nachbarschaftslärm, Lärm 
am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf militärische Tätigkeiten 
in militärischen Gebieten zurückzuführen ist“ hingegen, ist nicht dem Gültig-
keitsbereich der Richtlinie zuzuordnen. 

Im Art. 3 lit. der Richtlinie werden Begriffsbestimmungen vorgenommen. Der 
Ausdruck Umgebungslärm bezeichnet  

„unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch Ak-
tivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von 
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Gelän-
den für industrielle Tätigkeiten (…) ausgeht“ (Art. 3 lit. a). 
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Eine strategische Lärmkarte bezeichnet  

„eine Karte zur Gesamtbewertung der auf verschiedene Lärmquellen zurückzu-
führenden Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet oder für die Gesamt-
prognosen für ein solches Gebiet.“ (Art. 3 lit. r). 

Der Ausdruck Aktionsplan bezeichnet: 

„einen Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkungen, er-
forderlichenfalls einschließlich der Lärmminderung.“ (Art. 3 lit. t). 

Die zentralen Instrumente der Richtlinie sind einerseits die Lärmkarten, deren 
Ausarbeitung im Einzelnen in Art. 7 i.V.m. Anhang IV geregelt ist, sowie gemäß 
Art. 8 die Aktionspläne, für die einzelne Vorgaben in Anhang V gemacht wer-
den. Die in den Plänen genannten Maßnahmen sind in das Ermessen der zu-
ständigen Behörden gestellt. Die Maßnahmen sollten aber insbesondere die 
Prioritäten berücksichtigen, die sich gegebenenfalls aus der Überschreitung re-
levanter Grenzwerte oder aufgrund anderer von den Mitgliedstaaten festgeleg-
ten Kriterien ergeben, und besonders für die wichtigsten Bereiche gelten, wie 
sie in den strategischen Lärmkarten ausgewiesen wurden. Schließlich verfolgt 
die Richtlinie gem. Art. 8 Abs. 1 lit. b) Satz 2 auch das Ziel der Sicherung ruhiger 
Gebiete in Ballungsräumen gegen die Zunahme von Lärm. § 47d Abs. 2 Satz 2 
BImSchG erweitert dies auf alle ruhigen Gebiete, also auch auf ruhige Gebiete 
auf dem Land gem. Art. 3 lit. m) der Richtlinie. 

1.2 Umsetzung in deutsches Recht 

Mit der Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)1 im 
Juni 2005 sowie mit dem Erlass der Verordnung über die Lärmkartierung 
(34. BImSchV)2 wurde die EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in natio-
nales Recht überführt. Die Lärmminderungsplanung - unter der sowohl die 
Lärmkartierung als auch die Lärmaktionsplanung begrifflich gefasst sind - 
wurde als sechster Teil mit den §§ 47a - f im BImSchG verankert. 

  

                                                      
1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBI. I S. 4458). 

2 Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV) vom 6. März 2006 (BArbBl. I Nr. 12, S. 516). 
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Berechnungsverfahren 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie und das BImSchG schreiben zur Bestimmung 
der Schallpegel Berechnungen vor, keine Messungen. Zur rechnerischen Ermitt-
lung der Geräusche von den jeweiligen Lärmarten existieren anerkannte natio-
nale Berechnungsverfahren, deren Verwendung und Anwendbarkeit in ent-
sprechenden Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften geregelt sind. 

Zur Ermittlung der Lärmbelastung im Zuge der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
wurden einheitliche Berechnungsverfahren für die Mitgliedstaaten der EU vor-
geschrieben. Die Richtlinie eröffnet den Mitgliedstaaten bis zum Vorliegen har-
monisierter Verfahren zwei unterschiedliche Vorgehensweisen: entweder die 
Verwendung sog. „Interimsmethoden“ oder die Weiterverwendung angepass-
ter nationaler Verfahren. Deutschland hat sich für die Weiterverwendung nati-
onaler Verfahren entschieden und diese an die Erfordernisse der Richtlinie an-
gepasst. Die Anpassung bezieht sich zum einen auf die Vorgaben des Anhangs II 
sowie zum anderen auf die Forderung der Richtlinie nach einer „Gleichwertig-
keit“ der Ergebnisse im Verhältnis zu den Interimsverfahren.  

Im Einzelnen wurden für den Gewerbe-, Straßen- und Schienenverkehrslärm 
folgende Berechnungsvorschriften erarbeitet und mit der 34. BImSchV1 einge-
führt: 

o für Industrie- und Gewerbelärm die VBUI (Vorläufige Berechnungsmethode 
für den Umgebungslärm durch Industrie und Gewerbe) auf der Basis der 
DIN ISO 9613-2, 

o für Straßenverkehrslärm die VBUS (Vorläufige Berechnungsmethode für 
den Umgebungslärm an Straßen) auf der Basis der RLS-90, 

o für Schienenverkehrslärm die VBUSch (Vorläufige Berechnungsmethode 
für den Umgebungslärm an Schienenwegen) auf der Basis der Schall 03. 

Aufgrund der erforderlichen Anpassungen kommt es zu Abweichungen von den 
nationalen Verfahren. Gegenüber den nationalen Verfahren, die i.d.R. als Beur-
teilungsgrößen die Pegelwerte für den Tag (600 bis 2200 Uhr) und für die Nacht 
(2200 bis 600 Uhr) angeben, wurden bei den europäischen Berechnungsvor-
schriften als Indikatoren für die Belastung durch Lärm der Tag-Abend-Nacht-
Lärmindex (LDEN)2 mit einer Betrachtung von 24 Stunden und der Nachtlärmin-
dex (LNight) für die Nachtzeit herangezogen. Die mit dem LNight definierte Nacht-
zeit ist von der Beurteilungszeit her vergleichbar mit der Nachtzeit der nationa-
len Regelwerke. Mit dem LDEN wurde ein neuer Lärmindex eingeführt, der mit 

                                                      
1 Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV) vom 6. März 2006 (BArbBl. I Nr. 12, S. 516). 
2 LDEN = Level day-evening-night 
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dem nach den nationalen Regelwerken errechneten Tagwert nicht vergleichbar 
ist. Der Lärmindex wird gemäß der 34. BImSchV1 nach folgender  
Gleichung bestimmt: 

LDEN = 10 ∙ lg
1

24
(12 ∙ 10

LDay
10 +4 ∙ 10

LEvening+5

10 +8 ∙ 10
LNight+10

10 ) 

Dabei werden die drei Zeitbereiche Tag, Abend und Nacht unterschiedlich ge-
wichtet. 
LDEN: gemittelter Lärmpegel über 24 Stunden, setzt sich zusammen aus 

den Zeitbereichen day (600 bis 1800 Uhr), evening (1800 bis 2200 Uhr) 
und night (2200 bis 600 Uhr) mit einer Gewichtung für die Zeitbereiche 
evening (+ 5 dB(A)) und night (+ 10 dB(A)). 

LNight: gemittelter Lärmpegel über 8 Stunden (von 2200 bis 600 Uhr) 

Weitere Unterschiede bestehen darin, dass nach den EU-Verfahren keine Zu- 
oder Abschläge vergeben werden. So entfallen beispielsweise der in den RLS-
901 beschriebene Zuschlag für die erhöhte Lästigkeit der Anfahrgeräusche an 
lichtzeichengeregelten Kreuzungen sowie im Gewerbelärm die Zuschläge für 
die Ton- und Impulshaltigkeit. 

Zentrales Charakteristikum der Lärmaktionsplanung ist die Gesamtbelastung 
mit Umgebungslärm als Ausgangspunkt für Überlegungen zur Festsetzung 
lärmmindernder, vorbeugender und vermeidender Maßnahmen. Während 
demzufolge das deutsche Immissionsschutzrecht primär daraufsetzt, die Ein-
haltung von Grenzwerten für eine konkrete Quelle – bezogen auf den für diese 
geltenden Grenz- oder Richtwert – zu gewährleisten, stellt das Umgebungs-
lärmrecht auf die Immissionsperspektive beim Betroffenen (unabhängig von 
der Gebietsausweisung) ab und strebt an, dessen Belastung insgesamt zu mini-
mieren, gegebenenfalls auch durch kombinierte Maßnahmen an mehreren ihn 
betreffenden Lärmquellen. 

Festlegung der Auslösewerte 

Während für die Lärmkartierung mit der 34. BImSchV von der Ermächtigung des 
§ 47f Abs. 1 BImSchG zur Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen mit-
tels Rechtsverordnung Gebrauch gemacht wurde, fehlt bisher eine Rechtsver-
ordnung zur Konkretisierung der Anforderungen an Aktionspläne. 

So erfolgt weder die explizite Festlegung von sogenannten „Auslösewerten“ für 
einzelne Lärmarten oder eine Gesamtlärmbelastung, die Maßnahmen erfor-
dert, noch die von Zielwerten, die mit den Maßnahmen erreicht werden sollen. 

                                                      
1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 
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Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gibt, u.a. mit dem sogenann-
ten „Kooperationserlass“1 Hinweise zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen. 

Nach Auffassung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg sind Lärmak-
tionspläne „grundsätzlich für alle kartierten Gebiete aufzustellen, in denen die 
Umgebungslärmkartierung Lärmbetroffene ausweist. Zu kartieren sind gemäß 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) 
Bereiche mit Lärmpegeln über 55 dB(A) LDEN und 50 dB(A) LNight.“ (…) 

Nach dem Kooperationserlass liegen Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) am 
Tag und 55 dB(A) in der Nacht „in einem gesundheitskritischen Bereich. Daher 
sind Bereiche mit Lärmbelastungen über 65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight bei 
einer qualifizierten Lärmaktionsplanung auf jeden Fall zu berücksichtigen. Mit 
der Lärmaktionsplanung ist darauf hinzuwirken, diese Werte nach Möglichkeit 
zu unterschreiten.“ 

Vordringlicher Handlungsbedarf zur Lärmminderung und zur Verringerung der 
Anzahl der Betroffenen besteht in Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen 
über 70 dB(A) LDEN und 60 dB(A) LNight. 

Um Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden und erhebliche Lärmbelästigun-
gen zu mindern und langfristig abzustellen, empfiehlt das UBA2 folgende Auslö-
sekriterien für die Aktionsplanung (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1 – Empfehlung zu Auslösekriterien für die Lärmaktionsplanung3 

 

Die World Health Organization empfiehlt in den „Night noise guidelines for Eu-
rope”4 zum Schutz der Gesundheit ein LNight von 40 dB(A). Als Zwischenziel wird 
ein LNight

 von 55 dB(A) empfohlen, wenn 40 dB(A) kurzfristig nicht realisierbar 
sind. 

                                                      
1 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2021): Lärmaktionsplanung in Baden-Würt-

temberg: Ergänzungen zum Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 (Vol.). 
Stuttgart. 

2 Umweltbundesamt: Lärmaktionsplanung. https://www.umweltbundesamt.de/themen/ver-

kehr-laerm/umgebungslaermrichtlinie/laermaktionsplanung.  
3 ebd. 
4 World Health Organization (2009): Night noise guidelines for Europe. Kopenhagen. 
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Zuständigkeit 

Zuständig für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen sind gemäß § 47e Abs. 1 
BImSchG „die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden so-
weit nicht nachstehend Abweichendes geregelt ist“. Dies sind in Baden-Würt-
temberg die Kommunen. Einzige Ausnahme ist die Zuständigkeit der Regierungs-
präsidien für Großflughäfen gemäß § 8 Abs. 5 ImSchZuVO. 

Zuständig für die Aufstellung des Lärmaktionsplanes zur Regelung von Belas-
tungen mit Umgebungslärm auf ihrer Gemarkung sind die: 

 

Stadt Waldkirch 

Marktplatz 1-5 

79183 Waldkirch 

Gemeinde Gutach i.Br. 

Dorfstraße 33 

79261 Gutach i. Br. 
 

Bindungswirkung 

Den Gemeinden werden zur Umsetzung der Maßnahmen, die sie in ihre Lärm-
aktionspläne aufnehmen, keine neuen Kompetenzen eingeräumt. Der deutsche 
Gesetzgeber hat sich für ein Kooperationsmodell entschieden. Danach haben 
die Fachbehörden, die in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallenden Maßnah-
men, welche durch Anordnungen durchzusetzen sind, umzusetzen bzw. plane-
risch festzusetzende Maßnahmen bei ihren eigenen Planungen zu berücksich-
tigen (§§ 47d Abs. 6 i.V.m. 47 Abs. 6 BImSchG). Bei der Aufstellung der Lärmak-
tionspläne müssen die Gemeinden zwingende Rechtsvorschriften beachten. 
Dies sind solche Normen, die den möglichen Maßnahmen entgegenstehen und 
von der Gemeinde im Rahmen der planerischen Abwägung nicht überwunden 
werden können. Das Ministerium für Verkehr gibt in seinem Schreiben vom 
29.10.2018 (Kooperationserlass)1 folgende Ausführungen: 

„Nach §47d Abs.6 i.V.m. §47 Abs.6 BImSchG sind Maßnahmen in Lärmaktions-
plänen nach §47d Abs.1 BImSchG durch Anordnungen oder sonstige Entschei-
dungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz o-
der nach anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen. Sind in den Plänen pla-
nungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, haben die zuständigen Planungsträ-
ger dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen.“ 

„§47d Abs.6 i.V.m. §47 Abs.6 BImSchG stellt keine eigenständige Rechtsgrund-
lage für die Anordnung von Lärmminderungsmaßnahmen dar. Diese können nur 

                                                      
1 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2021): Lärmaktionsplanung in Baden-Würt-

temberg: Ergänzungen zum Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 (Vol.). 
Stuttgart. 
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umgesetzt werden, wenn sie nach Fachrecht zulässig sind und rechtsfehlerfrei 
in einen Lärmaktionsplan aufgenommen wurden. Bei der Umsetzung von Maß-
nahmen eines Lärmaktionsplans prüft die Fachbehörde, ob die gesetzlichen Vo-
raussetzungen auf der Tatbestandseite vorliegen und das Ermessen durch die 
planaufstellende Behörde rechtsfehlerfrei ausgeübt wurde (vgl.VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 10 S 2449/17, Rn.28). Ist dies gegeben, 
ist die Fachbehörde zur Umsetzung verpflichtet. Insofern wird der fachrechtliche 
Ermessensspielraum der zuständigen Fachbehörde durch die Lärmaktionspla-
nung überlagert. Bereits während der Aufstellung von Lärmaktionsplänen ist 
deshalb bei der Prüfung, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben 
sind, die Kooperation mit der jeweiligen Fachbehörde zu suchen. In diesem Rah-
men sind die Fachbehörden gehalten, ihre Expertise in das Planaufstellungsver-
fahren einzubringen.“ 

Ausführliche Erläuterungen zur Bindungswirkung können dem „Kooperations-
erlass“ 1 (siehe Anhang A6 bis A31) entnommen werden. 

1.3 Planungsziele für die Stadt Waldkirch und die Gemeinde Gutach 

Die vorliegende Untersuchung beleuchtet die Lärmproblematik, die durch den 
Verkehr auf der Bundesstraße B 294 in Waldkirch und Gutach sowie durch den 
Verkehr auf der L 186 bei Waldkirch hervorgerufen wird.  

Mit dem Lärmaktionsplan verfolgen die Stadt Waldkirch und die Gemeinde Gut-
ach das Ziel eines umfassenden Umgebungslärmschutzes für die Bevölkerung 
auf ihren Gemarkungen entsprechend den übergeordneten Planungszielen der 
Umgebungslärmrichtlinie und ihrer Umsetzung in das deutsche Immissions-
schutzrecht unter Berücksichtigung der nationalen Vorschriften und Verord-
nungen. 

  

                                                      
1 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2021): Lärmaktionsplanung in Baden-Würt-

temberg: Ergänzungen zum Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 (Vol.). 
Stuttgart. 
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2 Verfahrensübersicht 

2.1 Lärmkartierung 

Als Grundlage der Lärmaktionsplanung waren zunächst eine umfassende Be-
standserhebung des Lärms auf den Gemarkungen der Stadt Waldkirch und der 
Gemeinde Gutach und dessen Darstellung in Form von Lärmkarten erforderlich 
(Lärmkartierung). Zuständig für die Kartierung des Straßenverkehrslärms war 
gemäß § 8 Abs. 5 ImSchZuVO die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW). 

Im Zuge der Lärmkartierung 2017 (Stufe 3) waren, außerhalb der Ballungs-
räume mit mehr als 100.000 Einwohner, die Bundes- und Landesstraßen mit 
mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr einzubeziehen. 

Auf Grundlage der Berechnungsergebnisse können Analysen durchgeführt und 
Konfliktbereiche herausgearbeitet werden. Ein wesentlicher Aspekt der Lärm-
aktionsplanung ist die Bürgerbeteiligung beim Entwurf von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lärmsituation. 

2.2 Weitere Verfahrensschritte 

Der abschließende Lärmaktionsplan muss als Plan dem Abwägungsgebot aller 
öffentlich-rechtlichen Belange und Schutzgüter entsprechen. Er bedarf deshalb 
einer umfassenden Abwägung aller berührten Belange und bei der Auswahl der 
festgesetzten Maßnahmen insbesondere der gesetzlich vorgeschriebenen Ana-
lyse des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und der darauf aufbauenden Priorisie-
rung der Maßnahmen. Da für die Umsetzung der Maßnahmen die Zuständigkeit 
teilweise anderen Behörden obliegt, sind deren Stellungnahmen zu den vorge-
schlagenen Maßnahmen in die Abwägung der Priorisierung der einzelnen Maß-
nahmen einzustellen. Andere zuständige Behörden sind zum Beispiel die Stra-
ßenverkehrsbehörden, die Baulastträger übergeordneter Straßen und das Ei-
senbahnbundesamt. 

Die Stadtverwaltung Waldkirch und die Gemeindeverwaltung Gutach halten 
bezüglich der Maßnahmenplanung ein abgestuftes Vorgehen für sinnvoll und 
haben deshalb für den vorliegenden Entwurf des Lärmaktionsplans Auslöse-
werte von 65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight als Schwellenwerte für die Auswei-
sung von Lärmschwerpunkten festgesetzt, wie im „Kooperationserlass“1 emp-
fohlen wird. Bei einer zukünftigen Fortschreibung können diese Werte abge-
senkt und weitere Gebiete in die Maßnahmenplanung aufgenommen werden.  

                                                      
1 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2021): Lärmaktionsplanung in Baden-Würt-

temberg: Ergänzungen zum Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 (Vol.). 
Stuttgart. 
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Es sei betont, dass der Bürger zwar ein Recht auf die Aufstellung eines Lärmak-
tionsplanes hat. Für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen besteht je-
doch keine Rechtsgrundlage. 

2.3 Beschreibung des Gemeindegebiets und kartierte Straßen 

Die große Kreisstadt Waldkirch liegt etwa 16 Kilometer nordöstlich von Freiburg 
im Breisgau, am Ausgang des Elztals. Mit rund 22.000 Einwohnern ist sie die 
zweitgrößte Stadt im Landkreis Emmendingen. Zur Kreisstadt gehören die vier 
Stadtteile Buchholz, Kollnau, Siensbach und Suggental.1 

Die Gemeinde Gutach liegt nördlich von Waldkirch, im mittleren Elztal und hat 
rund 4.600 Einwohner. Zur Gemeinde Gutach gehören die Ortsteile Bleibach 
und Siegelau. 

Mit der B 294 in Waldkirch und Gutach und der L 186 in Waldkirch wurden die 
im Rahmen der 3. Stufe (Kartierung 2017) zu kartierenden Hauptverkehrsstra-
ßen (Verkehrsaufkommen von über 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr) be-
rücksichtigt. Datengrundlage ist die amtliche Verkehrszählung 2015 mit kom-
munalen Ergänzungen. 

Hinweis: Für die Ausarbeitung von Lärmkarten für Schienenwege von Eisenbah-
nen des Bundes ist das Eisenbahn-Bundesamt zuständig. Die Lärmkarten liegen 
für Ballungsräume (> 100.000 Einwohner) und Haupteisenbahnstrecken mit ei-
nem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr vor. 

Eine Übersicht über den Untersuchungsraum liefert die Abbildung 2.  

                                                      
1 www.stadt-waldkirch.de, abgerufen am 19.05.2021. 
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Abbildung 2 - Übersicht Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach1 

 

  

                                                      
1 Hintergrundkarte © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0. 
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3 Bestands- und Konfliktanalyse 

3.1 Allgemeines 

Als Grundlage für die Erstellung des Lärmaktionsplanes und zur Ermittlung der 
Belastung der Bevölkerung durch den Umgebungslärm dient die Lärmkartie-
rung für Hauptverkehrsstraßen (3. Stufe). Die Strategischen Lärmkarten sollen 
neben der grafischen Darstellung der Lärmsituation anhand der Lärmindizes 
LDEN (24 h-Mittelwert) und LNight (nachts, 2200 bis 0600 Uhr) auch Informationen 
über die geschätzte Anzahl der betroffenen Einwohner sowie die geschätzte 
Anzahl der betroffenen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und die belaste-
ten Flächen (Betroffenheitsanalyse) geben. Die flächenhafte Schallausbreitung 
wird - für jede Lärmart und für jeden Zeitbereich getrennt - in Lärmkarten dar-
gestellt. Die Darstellung erfolgt mittels Isophonen in 5-dB(A)-Schritten. 

Die Daten aus der Lärmkartierung werden im Folgenden untersucht, um die 
Schwerpunkte der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr bzw. durch den 
Schienenverkehr und somit Bereiche mit vordringlichem Handlungsbedarf zu 
identifizieren. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Lärmkartierung für den Straßenver-
kehr dargestellt. 
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Abbildung 3- Strategische Lärmkarte Waldkirch Straßenverkehr LDEN (Lärmkartierung LUBW 2017 - Stufe 3)1 

 

Legende 

 

Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017 

gemäß Richtlinie 2002/49/EG 

Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio Kfz pro Jahr 
außerhalb der Ballungsräume mit mehr als 
100.000 Einwohnern 

Straßenverkehrslärm 24 Stunden – LDEN in 
dB(A) 

                                                      
1 Kartengrundlage: Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. Kartendienst der LUBW, gedruckt am 01.09.2021. 

Isophone 65 dB(A) 
(Auslösewert tags)  

http://www.lgl-bw.de/
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Abbildung 4- Strategische Lärmkarte Waldkirch Straßenverkehr LNight (Lärmkartierung LUBW 2017 - Stufe 3)1 

 

Legende 

 

Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017 

gemäß Richtlinie 2002/49/EG 

Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio Kfz pro 
Jahr 
außerhalb der Ballungsräume mit mehr als 
100.000 Einwohnern 

Straßenverkehrslärm Nacht – LNight in dB(A) 

                                                      
1 Kartengrundlage: Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. Kartendienst der LUBW, gedruckt am 01.09.2021. 

Isophone 55 dB(A) 
(Auslösewert nachts)  

http://www.lgl-bw.de/


Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach Lärmaktionsplan 2021 

3081/1 - 4. Januar 2023                 15 

Abbildung 5- Strategische Lärmkarte Gutach Straßenverkehr LDEN (Lärmkartierung LUBW 2017 - Stufe 3)1 

 

Legende 

 

Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017 

gemäß Richtlinie 2002/49/EG 

Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio Kfz pro Jahr 
außerhalb der Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern 

Straßenverkehrslärm 24 Stunden – LDEN in dB(A) 

                                                      
1 Kartengrundlage: Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. Kartendienst der LUBW, gedruckt am 01.09.2021. 

Isophone 65 dB(A) 
(Auslösewert tags)  

http://www.lgl-bw.de/
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Abbildung 6- Strategische Lärmkarte Gutach Straßenverkehr LNight (Lärmkartierung LUBW 2017 - Stufe 3)1 

 

Legende 

 

Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017 

gemäß Richtlinie 2002/49/EG 

Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio Kfz pro Jahr 
außerhalb der Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern 

Straßenverkehrslärm Nacht – LNight in dB(A) 

                                                      
1 Kartengrundlage: Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. Kartendienst der LUBW, gedruckt am 01.09.2021. 

Isophone 55 dB(A) 
(Auslösewert nachts)  

http://www.lgl-bw.de/
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3.2 Statistische Daten 

In den folgenden Tabellen wird die geschätzte Zahl der von Umgebungslärm in 
ihren Wohnungen belasteten Menschen dargestellt. Ergänzend wird für den 
LDEN die geschätzte Anzahl an belasteten Wohnungen, Schul- und Krankenhaus-
gebäuden sowie die Gesamtfläche lärmbelasteter Gebiete aufgeführt. Weiter-
hin wird die Summe der geschätzten Betroffenen in diesen Bereichen (LDEN > 
55 dB(A) und LNight > 50 dB(A)) sowie die Summe der Betroffenen über den Aus-
lösewerten von LDEN > 65 dB(A) bzw. LNight > 55 dB(A) ausgegeben. 

3.2.1 Betroffene und Konfliktanalyse Waldkirch 

Die Ermittlung der Belasteten-Zahlen für den Straßenverkehr erfolgte auf 
Grundlage der VBEB1.  

Tabelle 1 – Geschätzte Anzahl lärmbelasteter Menschen, Wohnungen, Schulen 
und Krankenhäuser – Straßenverkehr LDEN

2 

LDEN in 
dB(A) 

Anzahl 
Menschen 

Anzahl 
Wohnun-

gen 

Anzahl 
Schulen 

Anzahl 
Kranken-
häuser 

Belastete 
Flächen 

[km²] 

> 55 - 60 410 
216 0 0 3,4 

> 60 - 65 62 

> 65 - 70 2 
1 0 0 0,8 

> 70 - 75 0 

> 75 0 0 0 0 0,2 

Summe 
insgesamt 

474 217 0 0 4,4 

Summe 
> 65 dB(A) 

2 1 0 0 1,0 

Summe 
> 70 dB(A) 

0 02) 0 2) 0 2) - 

Durch den Straßenverkehr sind 2 Einwohner ganztägig Belastungen über dem 
Auslösewerte von LDEN > 65 dB(A) ausgesetzt. Einwohner die von Pegelwerte 
über der Schwelle zur Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) betroffen sind, liegen 

                                                      
1 EU (2007): Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Um-

gebungslärm (VBEB). 
2 LUBW (2019): Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017, Ermittlung der Lärmbelastung 

durch den Umgebungslärm gemäß der „Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der 
Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB)“. 
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nicht vor. Nachts sind 2 Einwohner von Pegeln über dem Auslösewert LNight 
> 55 dB(A) betroffen. Betroffenheiten im Bereich über der Schwelle zur Ge-
sundheitsgefahr nachts von 60 dB(A) liegen nicht vor.  

Tabelle 2 – Geschätzte Anzahl lärmbelasteter Menschen – Straßenverkehr LNight 

LNight in dB(A) lärmbelastete Menschen  

> 50 - 55 126 

> 55 - 60 2 

> 60 - 65 0 

> 65 - 70 0 

> 70 0 

Summe insgesamt 128 

Summe > 55 dB(A) 2 

Summe > 60 dB(A) 0 
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3.2.2 Betroffene und Konfliktanalyse Gutach 

Die Ermittlung der Belasteten-Zahlen für den Straßenverkehr erfolgte auf 
Grundlage der VBEB1.  

Durch den Straßenverkehr ist ein Einwohner ganztägig Belastungen über dem 
Auslösewerten von LDEN > 65 dB(A) ausgesetzt. Betroffenheiten mit Pegelwer-
ten über 70 dB(A) tags liegen nicht vor.  

Tabelle 3 – Geschätzte Anzahl lärmbelasteter Menschen, Wohnungen, Schulen 
und Krankenhäuser – Straßenverkehr LDEN

2 

LDEN in 
dB(A) 

Anzahl 
Menschen 

Anzahl 
Wohnun-

gen 

Anzahl 
Schulen 

Anzahl 
Kranken-
häuser 

Belastete 
Flächen 

[km²] 

> 55 - 60 117 
59 0 0 0,9 

> 60 - 65 24 

> 65 - 70 1 
0 0 0 0,2 

> 70 - 75 0 

> 75 0 0 0 0 0 

Summe 
insgesamt 

142 59 0 0 1,1 

Summe 
> 65 dB(A) 

1 0 0 0 0,2 

Summe 
> 70 dB(A) 

0 02) 0 2) 0 2) - 

Nachts sind 2 Einwohner durch Pegelwerten über dem Auslösewert LNight 
> 55 dB(A) belastet. Betroffenheiten in Pegelbereichen über 60 dB(A) nachts 
liegen nicht vor.  

 

  

                                                      
1 EU (2007): Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Um-

gebungslärm (VBEB). 
2 LUBW (2019): Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017, Ermittlung der Lärmbelastung 

durch den Umgebungslärm gemäß der „Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der 
Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB)“. 
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Tabelle 4 – Geschätzte Anzahl lärmbelasteter Menschen – Straßenverkehr LNight 

LNight in dB(A) lärmbelastete Menschen  

> 50 - 55 37 

> 55 - 60 2 

> 60 - 65 0 

> 65 - 70 0 

> 70 0 

Summe insgesamt 39 

Summe > 55 dB(A) 2 

Summe > 60 dB(A) 0 
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4 Ermittlung, Bewertung und Auswahl von Maßnahmen 

In den folgenden Kapiteln werden zunächst grundsätzlich mögliche Maßnah-
men gegenüber dem Verkehrslärm beschrieben. Die Priorisierung von Maßnah-
men zur Lärmminderung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt- bzw. Gemeinde-
verwaltung. Maßgebliches Kriterium für die Auswahl der Maßnahmen (siehe 
Kapitel 5.3) sind deren Wirksamkeit sowie die praktische Umsetzbarkeit. 

4.1 Allgemeines 

Die Aufstellung eines Lärmaktionsplans zielt darauf ab, durch aktive und /  
oder organisatorisch-planerische Maßnahmen eine Verbesserung der Lärmsi-
tuation an den Hauptlärmquellen herbeizuführen. Hierbei werden keine Einzel-
fallprüfungen (für einzelne bzw. wenige Gebäude) angestrebt. Zur Erzielung ei-
ner wirksamen und nachhaltigen Lärmminderung sind Maßnahmen zur Vermei-
dung von Emissionen vorrangig anzuwenden. 

Aufgrund der individuellen Voraussetzungen in jeder Kommune gibt es zwangs-
läufig keine standardisierbaren Handlungskonzepte für den Lärmaktionsplan. 
Entsprechend der örtlichen Situation, den bereits geleisteten Vorarbeiten, den 
finanziellen Rahmenbedingungen und den unterschiedlichen Belastungssitua-
tionen in einer Kommune müssen jeweils individuelle Maßnahmen(-bündel) 
entwickelt und abgestimmt werden. Kernstück der Lärmaktionspläne sind, wie 
zuvor erläutert, die Lärmminderungsmaßnahmen. Zu diesen zählen insbeson-
dere die Instrumente der Verkehrsplanung, der Raumordnung, der auf die Ge-
räuschquelle ausgerichteten technischen Maßnahmen, die Verringerung der 
Schallübertragung und verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnah-
men bzw. Anreize1. Zu betonen ist, dass die Lärmaktionsplanung nicht auf ein-
zelne Gebäude beschränkt werden soll, bei denen die Auslösewerte überschrit-
ten werden. Der Umgebungslärm-Richtlinie liegt ein weitergehender, flächen-
hafter Ansatz zugrunde. 

Eine „Mindestwirkung“ von Lärmschutzmaßnahmen lässt sich nicht festlegen. 
Legte man bei straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen das vielfach gefor-
derte 3 dB(A)-Kriterium zugrunde, so wären viele Maßnahmen nicht möglich. 
Dies widerspricht jedoch den Erfordernissen eines effektiven Lärmmanage-
ments. Auch eine Lärmminderung um weniger als 3 dB(A) kann zu einem deut-
lichen Rückgang der Belästigung und der Zahl der Belästigten führen.2  

                                                      
1 Sachverständigenrat für Umweltfragen (2008): Umweltgutachten 2008: Umweltschutz im Zei-

chen des Klimawandels, BT-Drs. 16/9990, S. 403 Rn. 847. 
2 Vgl. statt vieler Oberverwaltungsgericht Münster (2005) - 8 A 2350/04. juris, Rn. 63 ff.: „Aller-

dings ist zumindest bei besonders hoher Lärmbelastung zu berücksichtigen, dass nach akus-
tischen Erkenntnissen auch eine Pegelminderung von weniger als 3 dB(A) hörbar ist, und in 
Betracht zu ziehen, dass schon das Unterbleiben einzelner Spitzenpegel für das akustische 
Empfinden der Betroffenen eine spürbare Erleichterung bedeuten kann, auch ohne dass eine 
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Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die nur eine geringe Minderung des Mitte-
lungspegels bewirken, jedoch zu einer deutlichen Reduzierung des Anteils Be-
lästigter führen. „So ergab sich in einem Berliner Modellversuch (VEPRO) aus 
dem Jahr 2000, dass sich durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung für den ge-
samten Kfz-Verkehr auf Tempo 30 eine Reduzierung des Mittelungspegels um 
nur 1,4 dB(A) ergab, der Anteil stark und äußerst stark Belästigter dabei jedoch 
um 26 % abnahm.“.1 Selbst wenn der Mittelungspegel „nur“ um 2 oder 3 dB(A) 
reduziert wird, kann die – mit dem Mittelungspegel nur unzureichend erfasste2 
– Störungswirkung von Spitzenschallpegeln merklich gemildert sein. Darüber 
hinaus können mehrere „kleine“ Maßnahmen, deren Umsetzung in unter-
schiedlichen Zuständigkeitsbereichen liegen, in der Summe eine Minderungs-
wirkung von 3 dB(A) und mehr erreichen. Bei einem Vorausschluss einzelner 
Maßnahmen, beispielsweise durch die Straßenverkehrsbehörde, weil die allei-
nige Wirkung der Maßnahme unterhalb des 3 dB(A)-Kriteriums liegt, ist die 
oben genannte Summenwirkung verschiedener „kleiner“ Maßnahmen nicht zu 
erreichen.  

Die Lärmaktionsplanung ist ein interdisziplinäres Instrument, in der mehrere 
Fachbereiche ineinander greifen (siehe Abbildung 7). Daher sind die fachüber-
greifende Abstimmung und die Koordination bzw. die Kooperation zwischen 
den Fachplanern und der planaufstellenden Gemeinde besonders wichtig. Für 
den einzelnen Fachplaner ist es oft nicht möglich Aussagen, z. B. über die Wir-
kung einer Lärmschutzmaßnahme zu treffen. So führt aus schalltechnischer 
Sicht ein Lkw-Durchfahrtsverbot oder eine komplette Umleitung des Verkehrs3 
zu einer deutlichen Pegelminderung im entsprechenden Bereich. Es ist dabei 
aber zu berücksichtigen, dass ggf. eine Verlagerung des Verkehrs in andere 
(empfindliche) Bereiche stattfindet und diese durch die empfohlene Maß-
nahme belastet werden (Verlagerungseffekt mit Verlärmung anderer Gebiete). 
Um diese Effekte sowohl qualitativ als auch quantitativ (in Form einer Pegel-
minderung bzw. Pegelerhöhung) darstellen zu können, werden umfassende 

                                                      
Reduzierung des insoweit nur beschränkt aussagekräftigen Mittelungspegels um 2 oder 
3 dB(A) erreicht wird.“ 

1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 

2 Ein Schlafender wird insbesondere durch Einzelereignisse – durch Spitzenschallpegel – ge-

weckt und nicht durch einen Mittelungspegel. Der Mittelungspegel ist eine rein rechnerische 
Größe. Ortscheid, Wende (2004): Sind 3 dB wahrnehmbar? In: Zeitschrift für Lärmbekämp-
fung, Heft 3, S. 80. Der Mittelungspegel ist eine künstliche Größe mit dem Ziel, auch fluktuie-
rende Geräusche mit lediglich einem Wert zu kennzeichnen. Als solcher ist er im Grunde nicht 
hörbar; es können sogar identische Mittelungspegel zu unterschiedlichen Wahrnehmungen 
führen. 

3 Gleiches gilt z. B. auch für Parkleitsysteme oder Einbahnstraßenregelungen. 
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Verkehrsuntersuchungen vom entsprechenden Fachplaner erforderlich. Ähnli-
ches gilt z.B. für den Ausbau des Radwegenetzes oder die Förderung des 
ÖPNVs. Auch hier sind weitergehende, tiefgreifende Untersuchungen vom ent-
sprechenden Fachplaner erforderlich, die darstellen, inwieweit der Ausbau der 
Radwege oder die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zur Abnahme des 
motorisierten Individualverkehrs führt. Da ein Lärmaktionsplan alle 5 Jahre zu 
überarbeiten bzw. zu überprüfen ist, werden im Rahmen der Lärmaktionspla-
nung der Stadt Waldkirch bzw. der Gemeinde Gutach anschließend mittelfris-
tige und kurzfristige Maßnahmen empfohlen, deren Wirkung aus schalltechni-
scher Sicht „nachweisbar“ sind. 

Abbildung 7 – Integration der Lärmaktionsplanung in andere raumbezogenen 
Planungen.1 

 
  

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 
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4.2 Grundsätzlich mögliche Maßnahmen 

Für die Minderung von Schallimmissionen durch den Straßenverkehr existieren 
mehrere mögliche Maßnahmen, die sich unterschiedlich stark auswirken. Im 
Folgenden soll ein Überblick über die grundsätzlich möglichen Maßnahmen ge-
geben werden. Einige ausgewählte Maßnahmen werden in den nachfolgenden 
Unterkapiteln ausführlicher betrachtet. Unterscheiden lassen sich die Lärm-
schutzmaßnahmen in sogenannte aktive, passive und organisatorisch-planeri-
sche Maßnahmen. 

Die grundsätzlich möglichen Maßnahmen der Lärmminderung von Straßenver-
kehrslärm sind in Tabelle 5 in einer Übersicht zusammengefasst. Innerhalb der 
Maßnahmen wird zwischen aktiven und planerisch-organisatorischen Maßnah-
men unterschieden. Der Fokus bei der Erläuterung der einzelnen Maßnahmen 
liegt auf der jeweiligen Maßnahme, der Wirkung und auf dem Zeithorizont. In 
Abbildung 8 sind Wirkungspotentiale der Lärmminderungsmaßnahmen gegen-
über dem Straßenverkehrslärm dargestellt. 

Den aktiven Maßnahmen gemeinsam ist die Vermeidung von negativen Um-
weltwirkungen bereits am Emissionsort. Zu den aktiven Maßnahmen zählen 
beispielsweise Lärmschutzwände und lärmmindernde Fahrbahndecken. Durch 
passive Maßnahmen, wie z. B. Schallschutzfenster, können Minderungen im In-
neren von Gebäuden erzielt werden. Zu den organisatorischen und planeri-
schen Maßnahmen zählen beispielweise Verkehrsbeschränkungen, wie die Re-
duzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder die Pegelminderung 
durch einen größeren Abstand zwischen Emittent und Immissionsort. Grund-
sätzlich sind in einem ersten Schritt negative Umweltwirkungen bereits am 
Emissionsort durch aktive Maßnahmen zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Er-
gänzend, oder wenn aktive Maßnahmen nicht möglich sind, sollte geprüft wer-
den, ob die Emittenten in räumlich weniger konfliktbehaftete Bereiche verla-
gert werden können (organisatorische, planerische Maßnahmen). Erst wenn 
diese Potenziale ausgeschöpft sind, sollte in einem weiteren Schritt eine Min-
derung am Immissionsort (passive Maßnahmen) vorgenommen werden. Diese 
Rangfolge leitet sich aus dem Grundprinzip des Umweltschutzes ab, Umwelt-
auswirkungen möglichst an der Quelle zu vermeiden. 
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Tabelle 5  Zusammenfassung möglicher Maßnahmen gegenüber Straßenver-
kehrslärm 

Maßnahmen Wirkung Zeitmaß 

Straßenverkehrslärm 

Aktive Maßnahmen 

Fahrbahndeckschichten 

o offenporige Fahrbahndeckschichten  

o lärmoptimierter Asphalt 

o Verbesserung bestehender Fahr-
bahnbeläge 

groß mittel- bis langfristig 

Lärmschutzwände / - wälle groß kurz- bis mittelfristig 

Troglagen, Teilabdeckungen groß langfristig 

Tunnel sehr groß langfristig 

Organisatorische und planerische Maßnahmen 

Geschwindigkeitsbeschränkungen gering bis mittel kurzfristig 

Verkehrsfluss Verstetigung gering bis mittel kurz- bis mittelfristig 

Verkehrsmanagement gering bis groß kurz- bis mittelfristig 

Straßenraumgestaltung groß mittel- bis langfristig 

Verringerung Parksuchverkehr mittel kurz- bis mittelfristig 

Abstandsvergrößerung zur Schallquelle gering bis groß mittel- bis langfristig 

Abschirmung durch Gebäude mittel bis groß mittel- bis langfristig 
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Abbildung 8  Lärmminderungsmaßnahmen und Wirkungspotential1 

 

  

                                                      
1 Zusammenstellung PGT in Richard/Mazur/Lauenstein, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Hand-

buch Lärmaktionspläne - Handlungsempfehlungen für eine lärmmindernde Verkehrsplanung, 
2015, S. 38. 



Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach Lärmaktionsplan 2021 
 

3081/1 - 4. Januar 2023 27 

Kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen 

Lärm ist nicht nur ein Thema, welches bei städtebaulichen Fragestellungen zu 
thematisieren ist, sondern ein grundsätzliches gesellschaftlich-politisches 
Thema, da Lärm von uns allen und ständig erzeugt wird. In der Zukunft wird es 
deshalb wichtig sein, über Information und Aufklärung die Herkunft und Aus-
wirkung von Lärm darzustellen. Außerdem soll verstärkt die Reduzierung der 
Verkehrsmengen betrachtet werden, um positive Effekte für die Vermeidung 
von Lärmbelastungen zu erhalten. 

4.2.1 Maßnahmen – Straßenverkehrslärm 

Insbesondere aktive Maßnahmen an der Quelle der Geräuschbelastung nach 
Maßgabe des Verursacherprinzips sind die effektivsten Maßnahmen zur Lärm-
minderung und haben deshalb grundsätzlich Vorrang vor passiven Schallschutz-
maßnahmen, mit denen die Lärmbelastungen bei den Betroffenen gemindert 
werden sollen.1 

„Solche nachträglichen Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden, also z.B. aus-
kragende absorbierende Fassadenelemente zur Abschirmung, Verglasung von 
Balkonen oder der Einbau von Schallschutzfenstern mindern nur den Lärm in-
nerhalb der Wohnungen und sollten nur hilfs- und ergänzungsweise eingesetzt 
werden.“2 

Instandsetzung/Erneuerung des Fahrbahnbelags 

Befinden sich die Beläge von Fahrbahnen in schlechtem Zustand, so führt dies 
zu einer deutlich höheren Belastung der Anwohner.3 Die Sanierung des Stra-
ßenbelags kann mehrere dB(A) Lärmreduzierung bringen. Rechtliche Vorgaben 
ab wann Fahrbahnbeläge zu erneuern sind gibt es nicht. Nach den Straßenge-
setzen haben die Baulastträger die Straßen in verkehrssicherem Zustand zu un-
terhalten. Sind sie dazu nicht in der Lage, sind durch Beschilderung die Ver-
kehrsteilnehmer darauf hinzuweisen. 

  

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 

2 Schulze-Fielitz: § 47d Rn. 64. In: Koch, Hans J. (Hrsg.); Scheuing, Dieter (Hrsg.): Gemeinschafts-

kommentar Bundesimmissionsschutzgesetz (GK-BImSchG). 
3 Zur „besonderen Lästigkeit“ des Verkehrslärms infolge von Fahrbahnschäden (Überfahren von 

Querrillen und Vertiefungen, Unebenheiten usw.) vgl. Oberverwaltungsgericht Münster 
(2005) - 8 A 2350/04. Rn. 77. 
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Einbau eines schalltechnisch verbesserten Straßenbelages 

Mittlerweile gibt es viele Untersuchungen optimierter Fahrbahndeckschichten 
und ihrer lärmmindernden Wirkung.1 Um Aussagen über die dauerhafte Lärm-
pegelminderung zu treffen, fehlt es allerdings noch an Langzeituntersuchun-
gen. Weiterhin fehlen häufig Darlegungen zum Minderungspotenzial bei Ge-
schwindigkeiten unter 50 km/h. Im Folgenden werden zwei lärmmindernde 
Fahrbahndecksichten vorgestellt - der sogenannte LOA 5 D (lärmoptimierter 
Asphalt oder „Düsseldorfer Asphalt“) und der OPA (offenporiger Asphalt). 

LOA 5 D (Düsseldorfer Asphalt) 

Nach Untersuchungen der Ruhr Universität Bochum2 beträgt die Pegelminde-
rung eines LOA 5 D (Düsseldorfer Asphalt) im Vergleich zu herkömmlichen As-
phaltbelägen bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h rund 5 bis 6 dB(A) (vgl. 
Abbildung 9). Nach Peschel und Reichart3 kann durch den Einbau im Mittel eine 
Lärmminderung von 3 dB(A) erreicht werden. Die Messwerte streuen „für un-
terschiedliche Strecken allerdings stark, ohne dass Ursachen dafür bisher be-
kannt sind. Der Dünnschichtbelag LOA 5 D sollte bei dominierendem Pkw-Ver-
kehr eingesetzt werden, Reifen-Fahrbahn-Geräusche von Lkw werden wenig re-
duziert1.“ In der Broschüre werden Pegelminderungen von 3-4 dB(A) bei 
50 km/h sowie 7-8 dB(A) bei 80 km/h angegeben. 

Für eine zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h wird keine Angabe gemacht, 
es ist jedoch zu erwarten, dass auch bei geringeren Geschwindigkeiten eine Pe-
gelminderung erzielt werden kann. Ein Problem ist, dass für die lärmmindern-
den Beläge derzeit kein standardisiertes Verfahren für den Einbau (und die Be-
rechnungen) existiert. Weiterhin ist die pegelmindernde Wirkung nicht über die 
gesamte Standzeit garantiert bzw. fehlen hierzu noch Langzeiterfahrungen. 
Durch die Nutzung bedingte Veränderungen der Lärmreduzierung sind nach 
2 Jahren nicht erkennbar, weitere Untersuchungen sind geplant.4 

Innerorts könnte trotzdem zur Reduzierung der Pegel als Straßenoberfläche ein 
lärmoptimierter Asphalt LOA 5 D eingesetzt werden. Durch den Einsatz eines 
lärmoptimierten Asphalts wird das Reifen-Fahrbahn-Geräusch gesenkt, das bei 
Fahrgeschwindigkeiten ab rund 20 km/h überwiegt (vgl. Abbildung 10). In Kom-

                                                      
1 Peschel, Ulrich; Reichart, Urs (2014): Lärmmindernde Fahrbahnbeläge. Ein Überblick über den 

Stand der Technik. Dessau-Roßlau. 
2 Prof. Dr.-Ing. Radenberg, Martin (2010): Lärmmindernde Asphaltdeckschichten für kommu-

nale Straßen. Erfahrungsbericht zur Umsetzung und Wirkung. Bergisch Gladbach. 
3 http://www.leiserstrassenverkehr.bayern.de/laermarme_belaege/load/ 
4 ebd. 
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bination mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h liegt die zu erwar-
tende Pegelminderung mit Sicherheit unter den o. g. Werten, sollte jedoch des-
halb nicht von vorne herein als lärmmindernde Maßnahme verworfen werden. 
Es besteht beispielsweise die Möglichkeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h als kurzfristige Maßnahme einzuführen und nach Einbau eines 
lärmoptimierten Asphalts das Tempolimit zu überprüfen und gegebenenfalls 
aufzuheben. 

Abbildung 9 - – Lärmminderung LOA 5D im Vergleich zu typischen Asphaltbelä-
gen1 

 

Abbildung 10 – Geschwindigkeit, ab der das Reifen-Fahrbahn-Geräusch über-
wiegt2 

 

  

                                                      
1 ebd. 

2 http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/laerm/laermschutz/massn_strasse/ 

reifenlaerm/ 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/laerm/laermschutz/massn_strasse/reifenlaerm/
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/laerm/laermschutz/massn_strasse/reifenlaerm/
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Offenporige Asphalte 

Durch den Einbau eines offenporigen Asphalts (OPA) werden Pegelminderun-
gen von bis zu 10 dB(A) im Neuzustand erzielt.1 Die Wirkungszeit bzw. die Nut-
zungsdauer ist mit 6 bis 10 Jahren2 jedoch eher gering. „Einschichtigen offenpo-
rigen Asphalten [...] wird ein DStrO-Korrekturwert [Korrekturwert für die Straßen-
oberfläche] von -5 dB(A) bei Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h auf Au-
ßerortsstraßen für mindestens acht Jahre zugewiesen.“3 

Das Bayerische Staatsministerium führt folgendes aus:4 

„Unter folgenden Randbedingungen ist der Einbau von PA [einschichtige offen-
porige Asphaltdeckschichten PA 8] nicht sinnvoll: 

o bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h 

o bei häufig stehendem Verkehr („Stop and Go“) 

o im Bereich von Kreuzungen und /oder Einmündungen 

o bei hoher Belastung in Folge abbiegendem Schwerverkehr (z. B. Ein- und 
Ausfahrten zu gewerblichen Anlagen, Abbiegestreifen mit Schwerverkehr) 

o bei Versorgungsleitungen im Bereich der Fahrbahn 

o in kurvigen Streckenabschnitten oder Kreisverkehren 

o in Parkbuchten, Bushaltestellen 

o in Strecken mit starkem Bewuchs mit Laub abwerfenden Pflanzen nahe an 
der Straße (z. B. Alleen) 

o bei Verschmutzungsgefahr (z. B. landwirtschaftlichem Verkehr) 

Die vorstehenden Randbedingungen sollten insbesondere bei innerörtlichen 
Straßen beachtet werden. […] Um die für eine lärmmindernde Wirkung erfor-
derliche Gleichmäßigkeit bei der Herstellung von PA zu erreichen, sollte eine 
Mindestlänge von 1.000 m nicht unterschritten werden.“ 

Regenwasser läuft in die tiefere Schicht ab, deswegen muss die Entwässerung 
am tiefliegenden Straßenrand darauf abgestimmt werden. „Der Einbau von PA 

                                                      
1 Bayerisches Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr: Leiser Straßenverkehr Bay-

ern. http://www.leiserstrassenverkehr.bayern.de/laermarme_belaege/offenporiger_as-
phalt/. Zuletzt geprüft am: 

2 Dipl.-Ing. Sander, Rolf : Lärmoptimierte Asphaltbetone für Städte - LOA 5D. Erfahrungen aus 

der Sicht eines Auftraggebers. Chemnitz. 
3 Peschel, Ulrich; Reichart, Urs (2014): Lärmmindernde Fahrbahnbeläge. Ein Überblick über den 

Stand der Technik. Dessau-Roßlau. 
4 Bayerisches Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr: Leiser Straßenverkehr Bay-

ern. http://www.leiserstrassenverkehr.bayern.de/laermarme_belaege/offenporiger_as-
phalt/. Zuletzt geprüft am: 21.12.2016. 
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auf bestehenden Strecken ist daher aufwändig, da auch die komplette Entwäs-
serung angepasst werden muss.“ Ein weiterer Nachteil ist, dass PA empfindlich 
gegenüber mechanischen Schädigungen sind (z.B. Unfälle oder Reifenschäden). 
Reparaturen von PA sind aufwendig, da der Wasserabfluss in der Schicht nicht 
unterbrochen werden darf. „Auch beim Winterdienst ist besondere Aufmerk-
samkeit erforderlich, insbesondere bei Streuzeitpunkt, Streuhäufigkeit und 
Streumenge.“ 

Schallschutzwände/ -wälle 

Schallschutzwände sind bei Straßen, die keine Erschließungsfunktion für an-
grenzende Grundstücke haben, sehr wirkungsvoll. Hier lassen sich Ge-
räuschminderungen von bis zu 20 dB(A) erreichen.1 Allerdings sind Schall-
schutzwände aufgrund städtebaulicher Probleme unter Umständen nicht reali-
sierbar.2 Denkbar ist auch die Einhausung von stark befahrenen Straßen. Hier 
stellt sich allerdings jeweils die Frage nach der Verhältnismäßigkeit (Kos-
ten/Nutzen). 

Straßenraumgestaltung 

Durch die Verjüngung der Fahrbahn etwa zugunsten eines Parkstreifens oder 
eines Radverkehrsweges ergibt sich eine Vergrößerung des Abstandes von der 
Fahrspur – und damit dem Emissionsort, d.h. der Quelle des Lärms – zu den 
Gebäuden als dem typischen Aufenthaltsort von Menschen3. Dies führt zu einer 
Verringerung der Schallpegel wie auch zu einer zusätzlichen Verringerung der 
Lärmwahrnehmung. Die erzielbare Minderung ist dabei von der Art des Schall-
feldes abhängig. Bei geschlossener, hoher und enger Bebauung bestehen 
Mehrfachreflexionen. Hier ergeben sich nur geringere Minderungen von etwa 
0,5 dB(A). Ansonsten können Minderungen von bis zu 1,5 dB(A) erzielt wer-
den.4 

In der folgenden Abbildung wird die Wirkung der Abstandsvergrößerung zwi-
schen Geräuschquelle und Immissionsort bei freier Schallausbreitung (d.h. 
keine Abschirmung durch Gebäude oder sonstige Objekte) aufgezeigt. Um eine 
merkliche Pegelminderung von rund 1 bis 3 dB(A) zu erzielen, muss der Abstand 
zwischen Quelle und Empfänger auf rund 4 bis 5 m vergrößert werden. Als 

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 

2 Vgl z.B. Bundesverwaltungsgericht (2007) - BVerwG 4 CN 2.06; OVG 7 D 48/04.NE. 

3 Hierin kann zugleich ein Beitrag zur Verstetigung des Verkehrs liegen. 

4 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 
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lärmmindernde Maßnahme ist die Abstandsvergrößerung im Bestand nach-
träglich meist nicht realisierbar, da hierfür nicht genug Platz zur Verfügung 
steht. Die Straßenraumgestaltung als „begleitende“ Maßnahme kann jedoch 
sinnvoll sein und hat auf die Anwohner und deren „Lärmwahrnehmung“ eine 
subjektiv positive Auswirkung. 

Abbildung 11 – Schallpegelminderung durch Vergrößerung des Abstandes zwi-
schen Straßenachse und Immissionsort von 10 m auf bis zu 100 m bei freier 
Schallausbreitung1 

 
 

Straßenräumliche Maßnahmen weisen neben der Lärmminderung weitere Sy-
nergieeffekte auf, welche auch der Verbesserung der Akzeptanz und Umsetz-
barkeit der Maßnahmen dienen: 

o Anpassung der Kapazität für den Fahrzeugverkehr, 

o Nutzung der Flächen für den Umweltverbund, 

o Förderung der Aufenthaltsqualität, 

o Verlangsamung und Verstetigung des Verkehrsflusses, 

o Verbesserung der Straßenraumqualität und damit Verbesserung der sub-
jektiven Wahrnehmung der Lärmbelastung. 

  

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 
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Bau von Umgehungsstraßen 

Der Bau von Umgehungsstraßen ist auf den ersten Blick oft das Allheilmittel. 
Leider scheitert der Bau von Umgehungsstraßen häufig an den fehlenden Fi-
nanzmitteln. Gleichwohl können Städte und Gemeinden Umgehungsstraßen in 
die Lärmaktionsplanung als mittel-/langfristiges Ziel aufnehmen. Dies gilt nicht 
nur für die Planungen anderer Baulastträger. Auch die eigene Planung etwa im 
Straßenbau kann aufgenommen werden. Der Bau von Umgehungsstraßen stellt 
selbstverständlich eine verkehrsplanerische Maßnahme dar, die vom Baulast-
träger zu berücksichtigen ist.  

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

Nach § 45 Abs. 1 S. 2 Ziff. 3 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Be-
nutzung der Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen des Schutzes der 
Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen beschränken oder verbieten und den 
Verkehr umleiten. Einzelne Maßnahmen sind:  

a) Streckenbeschränkungen für bestimmte Verkehrsarten 

Wichtigster Anwendungsbereich für rechtliche Streckenbeschränkungen ist das 
Verbot für Lkw auf innerstädtischen Straßen oder Wohnstraßen. Lkw-Fahrver-
bote sind vor allem nachts sehr wirkungsvoll. Im innerstädtischen Verkehr ent-
sprechen etwa zwanzig Pkw einem Lkw.1 Bei einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 30 km/h bewirkt die Reduzierung des Lkw-Anteils von 20 % auf 5 % 
eine Reduzierung des Lärmpegels von 3,4 dB(A). Das Problem ist allerdings die 
damit eventuell verbundene Verkehrsverlagerung. 

Unter Ansatz eines durchschnittlichen täglichen Verkehrs (DTV) von 20.000 Kfz 
und einem Schwerverkehrsanteil von 5%, wäre bei einem Lkw Fahrverbot tags 
und nachts mit einer Pegelminderung von rund 3 dB zu rechnen. 

  

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 
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b) Geschwindigkeitsbeschränkungen 

Reduzierungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind effektive und kos-
tengünstige Maßnahmen zur Lärmminderung, wenn Geschwindigkeitsanord-
nungen eingehalten werden. Zur Gewährleistung der Geschwindigkeitsbe-
schränkungen können insbesondere Kontrollen durchgeführt oder bauliche 
Maßnahmen ergriffen werden. Die Einengung des optischen Straßenprofils ist 
geeignet, eine verringerte Fahrgeschwindigkeit über eine veränderte Ge-
schwindigkeitswahrnehmung zu bewirken. Bei einer Reduzierung von 50 km/h 
auf 30 km/h bei einem Lkw-Anteil von 10 % ist von einem 2,6 dB(A) geringeren 
Mittelungspegel auszugehen1. Die Maximalpegel können jedoch bis zu 7 dB(A) 
niedriger liegen, wenn Beschleunigungen vermieden werden2. Neben dem Lkw-
Anteil ist für die im Einzelfall erreichbare Lärmreduktion auch der konkret vor-
handene Straßenbelag maßgeblich. 

c) Pegelminderung durch Reduzierung der Verkehrsmenge 

Eine der wirksamsten lärmmindernden Maßnahmen ist die Reduzierung der 
Verkehrsmengen im Gemeindegebiet. Um eine Pegelminderung von 3 dB(A) zu 
erhalten, muss bei gleicher Verkehrszusammensetzung die Verkehrsmenge hal-
biert werden (siehe Abbildung 12). 

  

                                                      
1 EU (2006): Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen VBUS. 
2 Forschungsvorhaben „Flächenhafte Verkehrsberuhigung“, Folgerungen für die Praxis, BfLR, 

BASt, Umweltbundesamt 1992 sowie Fürst, Peter; Kühne, Rainer (2010): Straßenverkehrslärm 
– eine Hilfestellung für Betroffene, ALD-Schriftenreihe, Band 1, Berlin, 2010, zitiert in: 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2012): LAI-Hinweise zur Lärmaktions-
planung - Aktualisierte Fassung. 
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Abbildung 12 – Lärmminderungspotenzial (Mittelungspegel) durch Reduzierung 
der Verkehrsmengen bei gleichbleibender Verkehrszusammensetzung1 

 

d) Verstetigung des Verkehrs 

„Durch eine Verstetigung des Verkehrsflusses mit nur wenigen Beschleuni-
gungs- und Verzögerungsvorgängen lässt sich eine spürbare Lärmentlastung er-
reichen, obwohl die Minderung des Mittelungspegels nur gering ist.“1 Optimal 
ist ein sich langsam, mit stetiger Geschwindigkeit bewegender Verkehr. In die-
sem Fall entsteht ein gleichmäßiges Verkehrsgeräusch ohne die besonders be-
lästigenden Pegelspitzen. „Die allein mit einer Reduzierung der zulässigen Ge-
schwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h einhergehende Verstetigung bewirkt 
zusätzlich bis zu 1,5 dB(A) niedrigere Mittelungspegel und bis 7 dB(A) geringere 
Maximalpegel.“2 Eine Verstetigung des Verkehrs wird erreicht, wenn der Ver-
kehrsfluss nicht durch Anfahren oder Bremsen unterbrochen wird. Als mögliche 
Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs kommen in Betracht: geeignete 
Ampelschaltungen (Grüne Welle bei Tempo 30), Anzeige der empfohlenen Ge-
schwindigkeit, „Dauerrot“ für Fußgänger mit Anforderungskontakt, Rückbau 

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 

2 Fürst, Peter; Kühne, Rainer (2010): Straßenverkehrslärm. Eine Hilfestellung für Betroffene. 

Berlin. sowie H. Steven, J. Richard: Lärmminderung in Wohnstraßen, Auswirkungen von Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahmen auf Fahrverhalten, Geräuschemission, Abgasemission und 
Kraftstoffverbrauch, Ufoplan-Forschungsbericht 105 05 207, Umweltbundesamt 1991, zitiert 
in: Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2012): LAI-Hinweise zur Lärmak-
tionsplanung - Aktualisierte Fassung. 
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des Straßenquerschnitts1 bei gleichzeitiger Einrichtung von Abbiegespuren an 
Knotenpunkten oder die Realisierung von Kreisverkehren. Eine Verstetigung 
des Verkehrs in bebauten bzw. bewohnten Gebieten setzt voraus, dass die Ver-
kehrsmenge in diesen Bereichen nicht so groß wird, dass der Verkehr nicht 
mehr fließen kann, sondern sich staut. Hier kann die Einrichtung von sog. 
Pförtnerampeln eine geeignete Maßnahme darstellen. Pförtnerampeln können 
die Flüssigkeit des innerstädtischen Verkehrs sicherstellen, indem sie den Stau 
außerhalb der Ortslagen aufbauen. 

4.2.2 Maßnahmen des passiven Schallschutzes 

Soweit aktiver Schallschutz nicht machbar ist (z.B. keine Schallschutzwand we-
gen der Erschließungsfunktion für angrenzende Grundstücke innerorts) oder 
aus Kostengründen (z.B. hohe Kosten für den Austausch eines noch mangel-
freien Straßenbelags gegen einen OPA) kommt passiver und (ggf. auch aktiver 
Schallschutz) in Betracht.2 Voraussetzung ist eine Überschreitung der Lärmsa-
nierungswerte. 

Lärmsanierungsmaßnahmen sind freiwillige Leistungen und werden auf der 
Grundlage von Förderprogrammen nach Maßgabe des Haushaltsrechts des je-
weiligen Baulastträgers durchgeführt. Freiwillige Lärmsanierungsprogramme 
werden vom Bund (Autobahnen und Bundesstraßen sowie für Schienenwege in 
der Baulast des Bundes) als auch teilweise von den Ländern (Landesstraßen in 
der Baulast der Länder) und einigen Kommunen unterhalten. Häufig fehlen ent-
sprechende Programme für Kreis- und Gemeindestraßen.3 

4.2.3 Sonstige Maßnahmen 

Die Lärmaktionsplanung verfolgt einen umfassenden Managementansatz. In 
Betracht zu ziehen sind grundsätzlich alle – insbesondere rechtliche, technische 
und wirtschaftliche Instrumente – um Lärm zu reduzieren. Dazu gehören auch 
integrierte Ansätze wie etwa die Förderung des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) oder die Aufstellung eines „Verkehrsentwicklungsplans“. 

Die folgenden Maßnahmen werden nachrichtlich dargestellt, da die schalltech-
nischen Auswirkungen nicht unmittelbar untersucht werden können.  

  

                                                      
1 Die Verjüngung der Fahrbahnbreite dämpft die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, indem 

ein Anreiz für eine langsame Fahrt gesetzt wird (kein starkes Beschleunigen nach Überqueren 
einer Kreuzung in eine breite, freie Strecke). 

2 Zum Vorrang des aktiven vor dem passiven Schallschutz siehe oben im Text. 

3 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2013): Konzept für eine ruhigere Umwelt. 

Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch Straßen und Schienenwege. 
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ÖPNV 

Auch wenn Maßnahmen zur Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Personentrans-
portaufkommen (Modal-Split) grundsätzlich alleine nicht hinreichend sind, um 
kurzfristig erhebliche Lärmreduzierungen zu erreichen, ist die Förderung des 
ÖPNV eine wichtige Maßnahme. Ein gutes ÖPNV-Angebot entlastet nicht nur 
die vom Verkehrslärm am schlimmsten belasteten Bereiche, sondern wirkt sich 
positiv auf das gesamte Gemeindegebiet und ggf. auch auf das Umland aus. Die 
Förderung des ÖPNV dürfte bereits heute auf der Agenda vieler Städte und Ge-
meinden stehen: Einfluss auf die Tarif- und Angebotsgestaltung, finanzielle För-
derung des ÖPNV, Einsatz geräuscharmer Fahrzeuge im ÖPNV1, Erarbeitung 
von Konzepten zur Förderung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs, Park-
raumbewirtschaftung zur Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf 
den öffentlichen Verkehr usw. Qualitativ hochwertige ÖPNV-Angebote stellen 
eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr dar und leisten 
somit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Verkehrslärms. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass der Förderung des ÖPNV finanzielle Grenzen gesetzt 
sind.  

Kombimaßnahmen und Verkehrsentwicklungsplan 

Gegenüber der herkömmlichen Verwaltungspraxis hat die Lärmaktionsplanung 
den Vorteil, dass sie Probleme gesamthaft betrachtet und lösen kann. Es be-
steht die Chance, durch die Kombination von Maßnahmen unterschiedlicher 
Träger bzw. Behörden die Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen zu steigern. 
Schließlich sollten die Einzelmaßnahmen nach Maßgabe einer Verkehrsent-
wicklungsplanung aufeinander abgestimmt sein. Der Verkehrsplan sollte die re-
gionale (großräumigere) Planung der Verkehrsströme und die innerörtlichen 
(kleinräumigeren) Planungen koordinieren. Insoweit können auch Systemver-
besserungen im ÖPNV, namentlich die Verknüpfung verschiedener Verkehrs-
netze an bestimmten Verkehrsknotenpunkten, zur Lärmminderung beitragen. 

  

                                                      
1 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (2017): LAI-Hinweise zur Lärmakti-

onsplanung - Zweite Aktualisierung. 
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Bauleitplanung – Festsetzungen 

Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt: Eine Gemeinde ist gemäß § 1 
Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB regelmäßig befugt, durch 
bauplanerische Festsetzungen im Rahmen der Selbstverwaltung eine gemeind-
liche „Verkehrspolitik“ zu betreiben1. Die Gemeinde ist somit in der Lage, akti-
ven Umweltschutz vorbeugend zu betreiben, soweit sich dies gemäß § 1 Abs. 3 
BauGB auch städtebaulich rechtfertigen lässt. Damit ist die Bauleitplanung ei-
nes der wichtigsten Instrumente, die der Gemeinde im Rahmen der Lärmakti-
onsplanung unmittelbar selbst zur Verfügung stehen. Der Lärmaktionsplan ist 
bei der Aufstellung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen zu berück-
sichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. g BauGB). Die Gemeinde kann nach § 9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB Lärmschutzwälle oder Lärmschutzwände festsetzen.2 Weitere tech-
nischen Vorkehrungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wie z.B. Maßnahmen des 
passiven Schallschutzes wie Doppel- und Schallschutzfenster, die immissions-
hemmende Ausführung von Außenwänden eines Gebäudes, auch die Anord-
nung der Aufenthaltsräume in Wohngebäuden oder sonstige Bindungen für die 
Grundrissgestaltung, können für neue Baugebiete ebenfalls festgesetzt wer-
den.  

  

                                                      
1 BVerwGE 114, 301 – Leitsatz Nr. 3; BVerwG, Beschl. v. 22.04.1997, 4 BN 1/97, juris, Rn. 3. 
2 Zu der städtebaulichen Problematik von Lärmschutzwänden vgl. bereits oben. 
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4.3 Bereits vorhandene Schallschutzmaßnahmen 

Auf den Gemarkungen der Stadt Waldkirch und der Gemeinde Gutach wurden 
bereits Schallschutzmaßnahmen umgesetzt. In den folgenden Kapiteln werden 
die Maßnahmen näher beschrieben. 

4.3.1 Schallschutzwände und zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

Waldkirch - Schallschutzwände 

Die Lage der bestehenden Schallschutzwände in Waldkirch geht aus der Abbil-
dung 13 hervor. Aktiver Schallschutz wurde in folgenden Bereichen realisiert: 

o Nordöstlich Hugenwaldtunnel und Anschlussstelle Waldkirch Ost (Bereich 
Rosenweg / Kandel-/ Dettenbachstraße) 

o Wände B 294 über Kandelstraße 

o Wände im Bereich Talbachstraße 

o Schallschutzwall bei Siensbach 

Abbildung 13 - Lage bestehender Schallschutzbauwerke in Waldkirch 

 

 

Dettenbachstraße 

Talbachstraße 

Kandelstraße 

Rosenweg 
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Abbildung 14 – Schallschutz an der B 294, Bereich Dettenbachstraße 
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Abbildung 15 - Schallschutzwände/ - wälle an der B 294, Bereich Kandelstraße 

 

Abbildung 16 – Schallschutzwände an der B 294, Bereich Rosenweg 
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Waldkirch – zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

Gemäß der Lärmkartierung wurden tags und nachts zulässige Höchstgeschwin-
digkeiten von 80 km/h zwischen der K 5104 (Talbachstraße) bei Siensbach 
(nördlich des Hugenwaldtunnels) und dem Industriegebiet Waldkirch (südlich 
des Hugenwaldtunnels) berücksichtigt. Im weiteren Verlauf Richtung Westen 
liegen den Berechnungen der B 294 zunächst 100 km/h und weiter westlich 120 
km/h zugrunde. Auf der L 186 wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h, 
weiter westlich 100 km/h angesetzt.  

Im Bereich der Anbindung der L 186 an die B 294 wurde die zulässige Höchst-
geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. 

Abbildung 17 – Schallschutzwände (Höhe ca. 1m) beidseitig und Tempo 80 
(Lärmschutz), L 294 Bereich Talbachstraße 

 

Weitere Schallschutzmaßnahmen wurden innerstädtisch durchgeführt. Bei-
spielhaft wird nachstehend (siehe Abbildung 18) der Bereich Lange Straße bzw. 
Hauptstraße in Waldkirch Kollnau dargestellt, in dem die zulässige Höchstge-
schwindigkeit nachts (2200 bis 600 Uhr) aus Lärmschutzgründen auf 30 km/h be-
grenzt wurde. 
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Abbildung 18 – Zone 30 nachts, Kollnau Hauptstraße 

 

 

Eine weitere Tempo 30-Zonen wurden in der Lange Straße zwischen Ecke Freie 
Straße und der Theodor-Heuss-Straße sowie im Bereich des Pflegeheims bis 
Brunnenwiesen ausgewiesen. 
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Gutach - Schallschutzwände 

Die Lage der bestehenden Schallschutzwände in Gutach geht aus der (Abbil-
dung 19) hervor. Kleinere (ca. 1 m hohe) Schallschutzwände sind im Bereich der 
Simmonswälder Straße (L 173) sowie östlich des Ortskerns vorhanden. 

Abbildung 19 - Lage bestehender Schallschutzwände in Gutach 

 

Abbildung 20 - Schallschutz an der Simmonswälder Straße in Gutach 

 

Simmonswälder Straße 
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4.3.2 Fahrbahnbeläge 

Bezüglich der Straßen in der Baulast der Stadt Waldkirch bzw. der Gemeinde 
Gutach verfolgen die jeweiligen Verwaltungen einen intensiven Maßnahmen-
plan, welcher in regelmäßigen Abständen die Instandsetzung einzelner Straßen 
oder Straßenabschnitte vorsieht.  

Auf der B 294 als auch auf der L 186 wurden lärmmindernde Fahrbahnbeläge 
aufgebracht.  

4.3.3 Verkehrsflussverstetigung 

Die Möglichkeit des Baus von Kreisverkehren anstelle von lichtsignalgesteuer-
ten Kreuzungen wird in der Planung jeweils geprüft und umgesetzt sofern sich 
dadurch Vorteile ergeben. 

An der L 186 wurde die Verkehrsflussverstetigung in Form eines Kreisverkehrs 
bei Buchholz realisiert. 

4.3.4 Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)/ allgemeine 
Maßnahmen 

Die stärkste Vermeidung durch Verkehrslärm geht mit Sicherheit durch eine Re-
duzierung der Verkehrsmenge einher. Es muss daher das Ziel sein, durch För-
derung anderer Verkehrsarten (ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr) das Ver-
kehrsaufkommen zu reduzieren.  

Die Stadt Waldkirch und die Gemeinde Gutach sind an das Schienennetz der 
Elztalbahn angeschlossen. Bis Waldkirch wird die Strecke im Halbstundentakt, 
weiter nördlich im Stundentakt frequentiert. Ergänzende Busse verkehren im 
Halbstundentakt zwischen Elzach und Waldkirch, sowie abgestimmt auf die S-
Bahn in den Seitentälern. 
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4.3.5 Planerische und passive Maßnahmen 

Bereits in den vergangenen Jahren wurde von der Stadt Waldkirch als auch von 
der Gemeinde Gutach dem Thema „Lärm“ bei städtebaulichen Maßnahmen 
und Überlegungen zu Gebietsentwicklungen ein hoher Stellenwert eingeräumt. 
Entsprechende städtebauliche Planungen und bautechnische Maßnahmen 
wurden geplant und umgesetzt.  

Wenn die Ziele der Lärmreduzierung bei städtebaulichen Planungen nicht 
durch aktiven Lärmschutz erreicht werden, wird - soweit als möglich und not-
wendig - wird der Schallschutz an den Gebäuden durch folgende Maßnahmen 
realisiert: 

o Passiver Schallschutz (Schallschutzfenster, lärmgerechte Bauteilausbildung 
und Lüftungseinrichtungen) 

o geeignete Grundrissgestaltung: Orientierung schutzbedürftiger Räume 
(Schlaf- und Aufenthaltsräume) zur lärmabgewandten Seite. 

o Abschirmung durch verglaste Laubengänge, verglaste Balkone, eine vorge-
hängte Glasfassade o.Ä. 

o Beantragung zur Aufnahme in Lärmsanierungsprogramm, Lüftungsanla-
gen, Schallschutzfenster 

o Riegelbebauung entlang der Straße (Abschirmung) 
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5 Lärmschwerpunkte und mögliche Maßnahmen 

Mit dem Lärmaktionsplan werden Bereiche im Stadt- bzw. Gemeindegebiet ab-
gegrenzt, in denen die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung überschritten 
werden („Lärmschwerpunkte“). An den Wohngebäuden der Stadt Waldkirch 
bzw. denen der Gemeinde Gutach werden, gemäß der Lärmkartierung 2017, 
die Auslösewerte von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts nur vereinzelt über-
schritten. Nachstehend werden die betroffenen Bereiche dargestellt. 

5.1 Betroffene Bereiche in der Stadt Waldkirch 

Die Auslösewerte werden in der Stadt Waldkirch an folgenden Gebäuden über-
schritten: 

o Talstraße 2 (tags und nachts) 

o Schwarzwaldstraße 1 (tags und nachts) 

o Petershöfe 1 (tags und nachts) 

o Elzmatte 1 (nachts) 

o Mühlenweg 6 (nachts) 

o Wisserswandstraße 1A und 1B (nachts) 

Tags befinden sich 3 und nachts 7 Gebäude in Bereichen, in denen die Auslöse-
werte überschritten werden. Die Lage der Gebäude geht aus den Abbildungen 
21 und 22 hervor. 
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Abbildung 21  Übersicht Lage der betroffenen Gebäude in Waldkirch – Stra-
ßenverkehr Auslösewert LrT > 65 dB(A)1  

 

 

  

                                                      
1 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 

Schwarzwald- 
straße 1 

Talstraße 2 
 

Petershöfe 1 
 



Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach Lärmaktionsplan 2021 
 

3081/1 - 4. Januar 2023 49 

Abbildung 22  Übersicht Lage der betroffenen Gebäude in Waldkirch – Stra-
ßenverkehr Auslösewert. LrN > 55 dB(A)1  

 

  

                                                      
1 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 
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5.1.1 Ergänzende Betrachtung der Schwarzwaldstraße in Waldkirch-Buchholz 

Auftragsgemäß sind im Rahmen des Lärmaktionsplans die schalltechnischen 
Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für den Verkehr 
auf der Schwarzwaldstraße (K 5103) in Waldkirch-Buchholz zu ermitteln. Hin-
tergrund ist der vorliegende Antrag auf Einrichtung von Tempo 30 und Umge-
staltung der Ortseinfahrten.1 Nachstehend werden die Ergebnisse aufgeführt, 
die sich aus den Berechnungen auf Basis der Verkehrskennwerte des Verkehrs-
monitorings 20202 ergeben: 

o Unter Ansatz der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h treten im 
Wohngebiet Beurteilungspegel bis rund 62 dB(A) tags und bis rund 54 dB(A) 
nachts auf. 

 Die Werte des Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung BW3 werden 
tags und nachts eingehalten. 

 Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV4 für Wohngebiete (Zu-
mutbarkeitsschwelle) werden tags bis rund 3 dB und nachts bis rund 
5 dB überschritten. Davon betroffen sind tags 57 und nachts 59 Ein-
wohner. 

o Im Mischgebiet werden durch den Straßenverkehr Beurteilungspegel bis 
rund 63 dB(A) tags und rund 55 dB(A) nachts hervorgerufen. 

 Die Werte des Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung BW werden 
tags und nachts eingehalten. 

 Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete werden 
tags eingehalten. Nachts wird der Immissionsgrenzwert für Mischge-
biete von 54 dB(A) an einem Gebäude überschritten. Betroffen sind 
2 Einwohner. 

o Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h werden Beurtei-
lungspegel bis 61 dB(A) tags und bis 53 dB(A) nachts hervorgerufen.  

                                                      
1 Antrag auf Einrichtung von Tempo 30 und Umgestaltung der Ortseinfahrten in der Schwarz-

waldstraße in Waldkirch-Buchholz / Kreisstraße K 5103, Bündnis 90 die Grünen, Kreistagsfrak-
tion, Schreiben an die Stadtverwaltung Waldkirch vom 18.10.2020. 

2 Verkehrsmonitoring 2020: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in 

Baden-Württemberg, Hrsg: RP Tübingen, Abt.9 Landesstelle für Straßentechnik i. A. des Mi-
nisteriums für Verkehr und Infrastruktur BW, Bearbeiter: DTV-Verkehrsconsult GmbH, 
Aachen Stand: September 2021. 

3 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg: Lärmaktionsplanung in Baden-Württemberg 

(Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung) (AZ: 4-8826.15/75) (Vol.). Stuttgart. 
4 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 
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 Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 
km/h können die Beurteilungspegel tags um bis zu 2,4 dB und nachts 
um bis zu 2,5 dB abgesenkt werden.  

 Nach einer Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
30 km/h wären tags noch 16 Einwohner und nachts 54 Einwohner von 
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für 
Wohngebiete betroffen. 

o Um die Geräuschbelastung an der Wohnbebauung tags und nachts zu mi-
nimieren, wird empfohlen, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 
km/h umzusetzen. 

Die Lage der Isophonen im Zeitraum nachts (2200 bis 600 Uhr) geht aus der Ab-
bildung 23 hervor. 

Abbildung 23  Übersicht Lage der betroffenen Gebäude in Waldkirch-Buchholz 
– Straßenverkehr Auslösewert. LrN > 55 dB(A)1  

 

                                                      
1 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 
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5.1.2 Ergänzende Betrachtung der Hauptstraße in Waldkirch-Kollnau 

Zusätzlich sind die schalltechnischen Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h tags für den Verkehr auf der Hauptstraße in Waldkirch-
Kollnau zu ermitteln. Nachstehend werden die Ergebnisse der Berechnungen 
auf Basis der Verkehrskennwerte der Verkehrsuntersuchung zum Hugenwald-
tunnel1 aufgeführt.  

o Unter Ansatz der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h treten im 
Wohngebiet sowie im Mischgebiet Beurteilungspegel bis rund 72 dB(A) 
tags und bis rund 60 dB(A) nachts auf. 

 Im Wohngebiet werden die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-
StV für allgemeine Wohngebiete (WA) von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts tags bis rund 2 dB überschritten und nachts eingehalten. 

 Im Mischgebiet werden die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-
StV für Mischgebiete (MI) von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts ein-
gehalten. 

 Die Werte des Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung BW2 von 
65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts, ab denen nach Lärmwirkungsfor-
schung der gesundheitskritische Bereich beginnt werden in beiden 
Gebietskategorien tags bis rund 7 dB und nachts bis rund 5 dB über-
schritten. 

 Im Wohngebiet werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV3 
für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts tags bis rund 
13 dB und nachts bis rund 11 dB überschritten.  

 Im Mischgebiet werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
für Mischgebiete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts tags bis rund 
8 dB und nachts bis rund 6 dB überschritten. 

                                                      
1 Verkehrsuntersuchung Hugenwaldtunnel mit Angaben zum Analyse-Nullfall 2009 (Kfz/24h) 

und Tagesbelastung Schwerverkehr (SV/24h), Maßstab ~ 1:17.000, Fichtner Water & Trans-
portation GmbH, Freiburg, Stand 05/2010. 

2 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg: Lärmaktionsplanung in Baden-Württemberg 

(Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung) (AZ: 4-8826.15/75) (Vol.). Stuttgart. 
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 
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Abbildung 24 - Beurteilungspegel Waldkirch-Kollnau (Nord) 

 
 



Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach Lärmaktionsplan 2021 
 

3081/1 - 4. Januar 2023 54 

Abbildung 25 - Beurteilungspegel Waldkirch-Kollnau (Mitte/ Süd) 

 
 

o Durch die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
ergeben sich folgende Änderungen:  

 an der Bebauung im Wohngebiet werden Beurteilungspegel bis 
69 dB(A) tags und bis 60 dB(A) nachts hervorgerufen. 

 An der Bebauung im Mischgebiet treten Beurteilungspegel bis 
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts auf. 

 Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 
km/h können die Beurteilungspegel tags bis 2,5 und nachts bis 2,4 dB 
abgesenkt werden.  

Um die Geräuschbelastung an der Wohnbebauung tags und nachts zu minimie-
ren, wird empfohlen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h umzuset-
zen. 
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Abbildung 26 - Beurteilungspegel Waldkirch-Kollnau (Nord), 30 km/h 
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Abbildung 27 - Beurteilungspegel Waldkirch-Kollnau (Mitte/ Süd), 30 km/h 
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Die Pegeldifferenzen, die aus einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h 
auf 30 km/h hervorgehen, sind in den Abbildungen 28 (600 bis 2200 Uhr) und 29 
(2200 bis 600 Uhr) dargestellt. 

Abbildung 28  Pegeldifferenzen durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h in Waldkirch-Kollnau tags.1  

 

  

                                                      
1 Quelle Hintergrund: geoportal-bw.de 

Hauptstraße 



Stadt Waldkirch und Gemeinde Gutach Lärmaktionsplan 2021 
 

3081/1 - 4. Januar 2023 58 

Abbildung 29  Pegeldifferenzen durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h in Waldkirch-Kollnau nachts.1  

 

  

                                                      
1 Quelle Hintergrund: geoportal-bw.de 

Hauptstraße 
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5.2 Betroffene Bereiche in der Gemeinde Gutach 

Auf Grundlage der Lärmkartierung wurden folgende Gebäude in der Gemeinde 
Gutach ermittelt, an denen die Auslösewerte überschritten werden: 

o Simmonswälder Straße 18 (tags und nachts) 

o Simmonswälder Straße 14 (tags und nachts) 

o Simmonswälder Straße 10 (nachts) 

o Simmonswälder Straße 5/10 – zwei Doppelhaushälften (nachts) 

In der Gemeinde Gutach werden die Auslösewerte tags an 2 und nachts an 5 
Wohngebäude überschritten. Die betroffenen Bereiche sind in den Abbildun-
gen 30 und 31 abgegrenzt:  

Abbildung 30  Übersicht Lage der betroffenen Gebäude in Gutach – Straßen-
verkehr Auslösewert LrT > 65 dB(A)1  

 

 

                                                      
1 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 
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Abbildung 31  Übersicht Lage der betroffenen Gebäude in Gutach – Straßen-
verkehr Auslösewert. LrN > 55 dB(A))1  

 

  

                                                      
1 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 
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Zusätzliche Betrachtung der Talstraße in Gutach 

Auftragsgemäß sind im Rahmen des Lärmaktionsplans die schalltechnischen 
Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbegrenzung für den Verkehr auf der Tal-
straße (K 5109) in Gutach zu ermitteln. Zur Diskussion stehen Geschwindigkeits-
beschränkungen auf 70 bzw. 80 km/h auf den Straßenabschnitten mit derzeit 
100 km/h zulässiger Höchstgeschwindigkeit. Nachstehend werden die Ergeb-
nisse aufgeführt, die sich aus den Berechnungen auf Basis der Verkehrskenn-
werte des Verkehrsmonitorings 20201 ergeben. 

o Unter Ansatz der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h treten an 
den bestehenden Wohngebäuden Beurteilungspegel bis rund 65 dB(A) tags 
und bis rund 58 dB(A) nachts auf.  

 Die Werte des Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung BW2 von 
65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts werden tags eingehalten und 
nachts bis rund 3 dB überschritten. Von Überschreitungen betroffen 
sind 5 Gebäude mit insgesamt 17 Einwohnern. 

 Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Zumutbarkeitsschwelle) 
für Mischgebiete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts werden tags 
an drei Gebäuden mit 4 Einwohnern und nachts an 11 Gebäuden mit 
insgesamt 26 Einwohnern überschritten. 

o Nach einer Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
80 km/h wären nachts 

 3 Einwohner von Überschreitungen des Auslösewertes betroffen. 

 11 Einwohner wären noch von Überschreitungen des Immissions-
grenzwertes der 16. BImSchV3 für Mischgebiete betroffen.  

 Die Anzahl der Einwohner, die nachts von Überschreitungen der Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV betroffen sind, wird tags um 4 
und nachts um 15 reduziert. 

o Nach einer Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
70 km/h  

                                                      
1 Verkehrsmonitoring 2020: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in 

Baden-Württemberg, Hrsg: RP Tübingen, Abt.9 Landesstelle für Straßentechnik i. A. des Mi-
nisteriums für Verkehr und Infrastruktur BW, Bearbeiter: DTV-Verkehrsconsult GmbH, 
Aachen Stand: September 2021. 

2 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg: Lärmaktionsplanung in Baden-Württemberg 

(Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung) (AZ: 4-8826.15/75) (Vol.). Stuttgart. 
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 
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 wird auch nachts der Auslösewert der Lärmaktionsplanung eingehal-
ten.  

 Nachts wären noch 3 Einwohner von Überschreitungen des Immissi-
onsgrenzwerts der 16. BImSchV für Mischgebiete betroffen.  

 Die Anzahl der Einwohner, die nachts von Überschreitungen der Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV betroffen sind, wird tags um 4 
und nachts um 23 reduziert. 

o Um die Geräuschbelastung an der Wohnbebauung tags und nachts zu mi-
nimieren, wird empfohlen, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
70 km/h umzusetzen. 

Abbildung 32  Übersicht Lage der betroffenen Gebäude in Gutach – Straßen-
verkehr Auslösewert. LrN > 55 dB(A))1  

 

 

 

                                                      
1 Quelle Hintergrund: © OpenStreetMap-Mitwirkende Lizenz: CC-BY-SA 2.0 

K 5109 (Talstraße) 
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5.3 Empfohlene Maßnahmen zur Verbesserung der Situation 

Die Auslösewerte des Lärmaktionsplans werden sowohl in der Stadt Waldkirch 
als auch in der Gemeinde Gutach vereinzelt überschritten. An den entsprechen-
den Straßenabschnitten sollten weitere Schallschutzmaßnahmen umgesetzt 
werden, um die Geräuschbelastung zu reduzieren. 

Um gesunde Wohnverhältnisse an bestehenden und geplanten Gebäuden in-
nerhalb des Stadt- bzw. Gemeindegebiets sicherzustellen, wird außerdem emp-
fohlen großflächig Pegelminderung anzustreben, die über die Anforderungen 
des Lärmaktionsplans hinausgehen. Eine besondere Bedeutung kommt dem 
Schutz der Einwohner im Zeitraum nachts zu. Nach DIN 180051, die Orientie-
rungswerte für Bebauungsplanverfahren vorgibt, ist bei Beurteilungspegeln 
nachts über 45 dB(A), selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern, ein unge-
störter Schlaf nicht mehr möglich. Die Pegeldifferenz von 10 dB zwischen Aus-
lösewert und dem Wert für ungestörten Schlaf wird vom Menschen subjektiv 
als Verdoppelung der Lautstärke wahrgenommen. 

Zur Minderung der Geräuschbelastung im Stadt- bzw. Gemeindegebiet werden 
im Rahmen des vorliegenden Lärmaktionsplans folgende Maßnahmen empfoh-
len: 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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Tabelle 6 - Empfohlene Maßnahmen und Zuständigkeiten für die Umsetzung 

Hauptlärmquelle Maßnahme zuständig 

Bundesstraße 294 
 

Erhöhung bzw. Erweiterung 
der Lärmschutzwände im Be-
stand  

Straßenbaulastträger 

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung nachts 

Regierungspräsidium 
Freiburg 

Prüfung Antrag zur Aufnahme 
eines Lärmsanierungspro-
gramms  

Stadt Waldkirch 

Gemeinde Gutach 

Landesstraße 186 

Errichtung von Lärmschutz-
wänden 

Straßenbaulastträger 

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung nachts 

Verkehrsbehörden 

Talstraße K 5109 
Geschwindigkeitsbeschrän-
kung 

Verkehrsbehörden 

Schwarzwaldstraße K 5103 
Geschwindigkeitsbeschrän-
kung 

Verkehrsbehörden 

Hinweis: Im Rahmen des Lärmaktionsplanes bzw. der Umsetzung von Maßnah-
men sind i.d.R. Nachberechnungen nach den nationalen Rechenvorschriften 
(RLS-901) durchzuführen. 

Im Rahmen der Umsetzung muss außerdem eine Maßnahmenabwägung durch 
die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung stattfinden. Laut Kooperationserlass2 sind 
„…die für die Maßnahmenabwägung maßgeblichen Aspekte vom Einzelfall ab-
hängig. Relevante Gesichtspunkte sind u. a.: Bewertung von Verdrängungsef-
fekten, die Belange des fließenden Verkehrs, Auswirkungen auf den ÖPNV, Aus-
wirkungen auf den Fuß- und den Radverkehr, anstehende straßenbauliche Maß-
nahmen zur Lärmminderung, mildere Mittel wie eine geänderte Verkehrsfüh-
rung, Anpassungsbedarf bei Lichtsignalanlagen (Grüne Welle), in Gebieten mit 
Luftreinhalteplänen Auswirkungen auf die Luftreinhaltung… Der Aspekt der 
Leichtigkeit des Verkehrs ist nicht pauschal in die Abwägung einzustellen, son-
dern muss hinreichend quantifiziert und konkretisiert werden…“ 

                                                      
1 Die Rechenrichtlinien RLS-90 wurde überarbeitet, die Neufassung (RLS-19) ist allerdings noch 

nicht im Kooperationserlass Baden-Württemberg eingeführt, dies kann sich in den kommen-
den Monaten ändern. 

2 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2021): Lärmaktionsplanung in Baden-Würt-

temberg: Ergänzungen zum Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 (Vol.). 
Stuttgart. 
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6 Ermessensauslösende Schwelle 

Für den Verkehrslärm an bestehenden Straßen existiert kein Regelwerk mit ei-
nem verbindlichen Grenzwert (Gesetz, Verordnung o.ä.) aus dem sich unmittel-
bar ein (Rechts-) Anspruch auf Schallschutz ableiten lässt. Eine Prüfung, ob die 
Anforderungen für eine Umsetzung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen 
erfüllt werden, obliegt der Straßenverkehrsbehörde. Rechtsgrundlage und Vo-
raussetzungen für Verkehrsbeschränkungen durch die Straßenverkehrsbehör-
den ergeben sich aus § 45 Abs. 1 S. 2 Ziff. 3 StVO und den Lärmschutzrichtlinien-
StV1. Durch die zuständige Behörde wird u.a. geprüft, ob die tatbestandlichen 
Voraussetzungen erfüllt werden, bzw. die ermessensauslösende Schwelle er-
reicht wird. Eine Pflicht zur Ermessensausübung wird bei Überschreiten der Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV angenommen.  

Nach der Lärmschutz-Richtlinien-Stv2 kommen straßenverkehrsrechtliche 
Lärmschutzmaßnahmen unabhängig vom Gebietstyp ab 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts in Betracht. Liegen die Beurteilungspegel für eine große Zahl 
von Betroffenen bzw. Wohngebäuden über den genannten Werten, verdichtet 
sich das Ermessen der Behörde zum Einschreiten. Eine Pflicht, also eine Ermes-
sensreduzierung auf Null ist aber nicht grundsätzlich gegeben. Auch dem Ko-
operationserlass3 des Verkehrsministeriums BW ist zu entnehmen, dass ver-
kehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen bei Beurteilungspegeln ab 70 dB(A) 
tags bzw. 60 dB(A) nachts in Betracht kommen und führt aus: 

„Auch unterhalb der genannten Werte können straßenverkehrsrechtlich Maß-
nahmen festgelegt werden, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, 
die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs 
im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden muss und damit den An-
wohner zugemutet werden kann.  

Bei der Ermessensausübung im Rahmen der Lärmaktionsplanung ist besonders 
zu berücksichtigen, dass nach der Lärmwirkungsforschung Werte ab 65 dB(A) 
am Tag und 55 dB(A) in der Nacht im gesundheitskritischen Bereich liegen (vgl. 
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Juli 2018, 10 S 2449/17, Rn. 36).“ 

 

                                                      
1 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2007): Richtlinien für straßenver-

kehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-
StV). Heft 24 Nr. 207. 

2 Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm 

(Lärmschutz-Richtlinien-Stv). Vkbl. 2007, Nr. 207. S 32/7332.9/1/781915. Bonn, 23.11.2007. 
3 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2021): Lärmaktionsplanung in Baden-Würt-

temberg: Ergänzungen zum Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 (Vol.). 
Stuttgart. 
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7 Weiteres Verfahren 

Die Beratung und der Beschluss des Lärmaktionsplans sollen im Rahmen fol-
gender öffentlichen Gemeinderatssitzungen erfolgen: 

o Stadt Waldkirch am: 08.03.2023 

o Gemeinde Gutach am: 28.02.2023 
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8 Fazit – Ausblick –Chancen und Grenzen eines Lärmaktionsplans 

Für die Stadt Waldkirch und die Gemeinde Gutach erfolgte auf Grundlage der 
Lärmkartierung der 3. Stufe (Straße) die Ausarbeitung des Entwurfs eines Lärm-
aktionsplans. Anders als in den nationalen Verordnungen werden in der Umge-
bungslärmrichtlinie keine Grenzwerte festgelegt, die eingehalten werden bzw. 
bei deren Überschreitungen lärmmindernde Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. Die sogenannten Auslösewerte, bei deren Überschreitung Maßnah-
men geprüft und wenn möglich umgesetzt werden sollten, werden von den 
Kommunen selbst festgelegt. Die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung hat die Aus-
lösewerte von 65 dB(A) LDEN bzw. 55 dB(A) LNight festgelegt und hält sich damit 
an die Empfehlungen des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg.  

Der Bürger hat ein Recht auf die Aufstellung eines Lärmaktionsplans, jedoch 
besteht kein Rechtsanspruch auf die Umsetzung der lärmmindernden Maßnah-
men. In der Umgebungslärmrichtlinie werden keine Aussagen und Festlegun-
gen gemacht, wie die Ziele der Lärmminderung erreicht werden sollen und kön-
nen. Weiterhin ist die Finanzierung zur Umsetzung der eventuell erforderlichen 
Maßnahmen ungeklärt.  

Eine weitere Schwierigkeit bei der Umsetzung von Maßnahmen ist die der Zu-
ständigkeit. Zum Beispiel liegt die Straßenbaulast der klassifizierten Straßen 
nicht in den Händen der Stadt-/ Gemeindeverwaltung, so dass die Umsetzung 
der Maßnahmen, die von der Stadt/ Gemeinde gerne verfolgt werden würden, 
daran scheitern, dass die Straßenverkehrs- oder die Straßenbaubehörde die 
Maßnahme ablehnt. Die Abweisung ist meist damit verbunden, dass die gelten-
den nationalen Grenzwerte nicht überschritten werden.  

Die Einwohner der Stadt Waldkirch bzw. der Gemeinde Gutach sind vereinzelt 
Beurteilungspegeln oberhalb der festgelegten Auslösewerten (65 dB(A) LDEN, 
55 dB(A) LNight) ausgesetzt. Betroffenheiten sind vereinzelt an der B 294 und der 
L 186 vorhanden. Aufgrund der Überschreitungen sollte die Umsetzbarkeit wei-
terer Maßnahmen an den entsprechenden Straßenabschnitten geprüft wer-
den. 

Eine lärmmindernde Maßnahme stellt die Geschwindigkeitsbeschränkung im 
Zeitraum nachts (2200 bis 600 Uhr) dar, die sowohl kurzfristig als auch kosten-
günstig gut umsetzbar ist. Die Pegelminderung bei einer Reduzierung von 
80 km/h auf 50 km/h beträgt je nach Schwerverkehrsanteil rund 3 bis 4 dB(A) 
und ist daher eine durchaus sinnvolle Maßnahme um hochbelastete Bereiche 
zu entlasten. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Realisierung einer Geschwindig-
keitsbeschränkung auf klassifizierten Straßen als auch die Aufstellung eines 
Lärmsanierungsprogrammes nicht in den Händen der Stadt-/ Gemeindeverwal-
tung alleine liegt. Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt der Straßenverkehrs- 
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oder der Straßenbaubehörde. Erfahrungsgemäß werden Maßnahmen erst um-
gesetzt, wenn die national geltenden Grenzwerte überschritten werden. So-
weit aktiver Schallschutz nicht machbar ist und auch künftig ausscheidet, 
kommt ein passiver Schallschutz an den betroffenen Gebäuden in Betracht. 
Lärmsanierungsmaßnahmen sind freiwillige Leistungen. Voraussetzung (beim 
Straßenverkehr) ist eine Überschreitung der Sanierungswerte von 67 dB(A) tags 
und / oder 57 dB(A) nachts für allgemeine Wohngebiete sowie für Krankenhäu-
ser und Schulen. Für Dorf-, Misch- und Kerngebiete gelten Sanierungswerte von 
69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts. Die Aufnahme in das Lärmsanierungspro-
gramm für Bundes- und Landesstraßen des Landes Baden-Württemberg bzw. 
Schienenwege des Bundes muss von der Stadt-/ Gemeindeverwaltung bean-
tragt werden, die Aufnahme liegt jedoch nicht in ihrer Hand. Erfahrungsgemäß 
befindet sich der Gebäudebestand in Baden-Württemberg in recht gutem Zu-
stand bzw. wurden bereits Schallschutzfenster von vornherein vorgesehen, so 
dass Leistungen aus Sanierungsprogrammen kaum in Anspruch genommen 
werden. Die Stadt Waldkirch bzw. die Gemeinde Gutach werden die gegebenen 
Fördermöglichkeiten prüfen.  

Der vorliegende Lärmaktionsplan bildet die Grenzen einer nachhaltigen Lärm-
minderung ab und stellt mögliche Ansätze dar. Die Umsetzung der vorgeschla-
genen Maßnahmen führt zu einer Entlastung der betroffenen Bürger und ist 
Bestandteil einer nachhaltigen Politik. 
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9 Anhang 

Anlage A1 – A2 Mögliche aktive Lärmschutzmaßnahmen gegenüber 
dem Straßenverkehr 

Anlage A3 – A4 Mögliche planerisch, organisatorische Maßnahmen ge-
genüber dem Straßenlärm 

Anlage A5 Mögliche passive Maßnahmen 

Anlage A6 – A31 Schreiben des Ministeriums für Verkehr Baden-Würt-
temberg, AZ 4-8826.15/75 vom 29.10.2018 („Kooperati-
onserlass“) 

Anlage A… – A… Abwägungstabelle – Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit 
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Tabelle 7 – Mögliche aktive Maßnahmen gegenüber Straßenverkehrslärm 

Aktive  

Maßnahmen 

Wirkung Aufwand für die 
Umsetzung 

Zeitmaß Kosten Anmerkungen 

offenporige Fahr-
bahndeckschichten 
(OPA) 

groß: 5 bis 10 
dB(A) 

groß lang- bis 
mittelfris-
tig 

hoch, Einzelfallbetrach-
tung notwendig 

hohe Folgekosten: Pflege und Instandhaltung 

5 bis 10 dB(A) Minderung bei offenporigen Asphalten und Geschwin-
digkeiten > 60 km/h, 10 dB(A) Minderung im Neuzustand. 

lärmoptimierter As-
phalt (LOA 5 D „Düs-
seldorfer Asphalt“) 

mittel: 3 bis 6 
dB(A 

groß; in Verbindung 
mit anstehender 
Sanierung aber mit 
herkömmlichen As-
phaltbelägen ver-
gleichbar 

mittel- bis 
langfristig 

hoch, bei anstehender 
Sanierung aber mit 
herkömmlichen As-
phaltbelägen vergleich-
bar 

erzielbare Pegelminderung ist abhängig von der zulässigen Ge-
schwindigkeit (Angabe bezieht sich auf 50 km/h) sowie der Ver-
kehrszusammensetzung. Bei hohem Schwerverkehrsanteil ist die 
lärmmindernde Wirkung geringer. 

Verbesserung beste-
hender Fahrbahnbe-
läge 

mittel: 2 bis 6 
dB(A) 

groß; in Verbindung 
mit anstehender 
Sanierung aber ge-
ring 

mittel- bis 
langfristig 

hoch, bei anstehender 
Sanierung aber gerin-
ger 

Einzelfallbetrachtung für die Wahl des Fahrbahnbelages 

6 dB(A) Minderung bspw. bei Austausch eines Pflasterbelags gegen 
einen Asphaltbelag oder bei Ausbesserung großer Schlaglöcher, an-
sonsten ist mit einer geringeren Pegelminderung zu rechnen. 

Lärmschutzwände 
und  
-wälle 

groß bis sehr 
groß: 5 bis 15 
dB(A) 

mittel bis groß; je 
nach Ausführung 

kurz- bis 
mittelfris-
tig 

Wände: hoch, je nach 
Ausführung zw. 200 
und 500 €/m2 

Wälle: bei vorhande-
nem Material und 
günstigem Grunder-
werb zwischen 10 und 
60 €/m2 

Räumliche und optische Trennwirkung,  
innerorts wegen Grundstückszufahrten, Fußgängerwegen etc. nur 
eingeschränkt einsetzbar. 
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Fortsetzung Tabelle 7– Mögliche aktive Maßnahmen gegenüber Straßenverkehrslärm 

Aktive  

Maßnahmen 

Wirkung Aufwand für die 
Umsetzung 

Zeitmaß Kosten Anmerkungen 

Troglagen, Teilabde-
ckungen 

groß (bei genü-
gender Tiefe der 
Absenkung) 

groß; bei Neupla-
nungen, anstehen-
der Sanierung oder 
in Verbindung mit 
verkehrsplaneri-
schen Maßnahmen 
geringer 

langfristig hoch Als nachträgliche Maßnahme eher ungeeignet; Teilabdeckungen 
können auch im Rahmen städtebaulicher Aspekte genutzt werden. 

Tunnel sehr groß (bei 
ausreichender 
Länge) 

sehr groß langfristig sehr hoch An Tunnelportalen durch Reflexionen erhöhte Schallabstrahlungen = 
u.U. weitere Maßnahmen erforderlich; 

Weitere Randbedingungen (Be- u. Entlüftung, Rettungswege, Be-
leuchtung). 
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Tabelle 8 – Mögliche planerisch/organisatorische Maßnahmen gegenüber Straßenlärm 

Organisatorisch/  

planerische Maßnahmen 

Wirkung Aufwand für die Um-
setzung 

Zeitmaß Kosten Anmerkungen 

Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen 

gering bis mittel: 
rund 2 bis 3 dB(A) 

gering kurzfristig gering bei einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 
30 km/h und einem Lkw-Anteil von 10 % kann eine 
Minderung von 2,6 dB(A) erzielt werden. 

Verkehrsfluss verstetigen 
(Kreisverkehre, Optimierung 
der LSA, Anzeige empfohlener 
Geschwindigkeiten, freie 
Rechtsabbieger, ...) 

gering bis mittel: 1 
bis 3 dB(A) 

gering bis mittel kurz- bis mittel-
fristig 

 

gering bis mittel 

 

 

Motoren von 32 Pkw bei 2000 U/min verursachen 
so viel Lärm wie der Motor eines Pkw bei 4000 
U/min (ohne Rollgeräusche). 

Verkehr managen (Lenkung, 
Verlagerung, Beschränkung) 

gering bis groß: 0 bis 
7 dB(A) 

gering bis groß (bei 
Baumaßnahmen) 

kurz- bis mittel-
fristig 

gering bis groß Synergien zu Luftreinhaltemaßnahmen möglich; 
Beschränkung (bspw. in Form von Durchfahrverbo-
ten) können in lärmsensiblen Zeiten merkliche Ent-
lastungen erzielen. 

Durchgangsverkehrs komplett 
umleiten 

groß: 7 dB(A) bei 80% 
Umleitung 

groß langfristig sehr hoch lange und kostenintensive Planungen und Umset-
zungen erforderlich. 

Straßenraum gestalten Angaben schwer 
möglich, unterstüt-
zend zu anderen 
Maßnahmen 

groß mittel- bis lang-
fristig 

 Die Wirkung einer ansprechenden Gestaltung des 
Straßenraumes (bspw. durch Begrünung/ Bepflan-
zung) ist eher psychologischer Natur, aber nicht zu 
unterschätzen. 

Parksuchverkehr verringern 
(Leitsysteme für Parkhäuser 
und Parkplätze) 

gering: kleiner 1 
dB(A) 

mittel kurz- bis mittel-
fristig 

mittel Lokal können Parkhäuser kontraproduktiv wirken. 
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Fortsetzung Tabelle 8– Mögliche planerisch/organisatorische Maßnahmen gegenüber Straßenlärm 

Organisatorisch/  

planerische Maßnahmen 

Wirkung Aufwand für die Um-
setzung 

Zeitmaß Kosten Anmerkungen 

Förderung lärmarmer und öf-
fentlicher Verkehrsmittel (Mo-
dal-Split) 

 

keine Angaben mög-
lich 

   Synergien mit Zielen der Luftreinhaltung möglich. 

Pegelminderung durch Abstand gering bis groß: 0 bis 
12 dB(A) 

bei frühzeitiger In-
tegration in anste-
hende Planungen ge-
ring 

mittel- bis lang-
fristig 

Bei frühzeitiger In-
tegration in Planun-
gen können Kosten 
gering gehalten 
werden 

Im Bestand eher ungeeignet, da eine merkliche Pe-
gelminderung von 1 bis 3 dB(A) erst bei einer Ab-
standsvergrößerung um rund 5 m zw. Quelle und 
Empfänger erzielt werden kann (freie Schallaus-
breitung). Um eine Pegelminderung von rund 
12 dB(A) zu erzielen, müsste der Abstand um ca. 
14 m vergrößert werden. 

Pegelminderung durch Abschir-
mung (Schließen von Baulü-
cken, Abschirmwirkung von Ge-
bäuden, Orientierung von Nut-
zungen im Grundriss) 

mittel bis groß bei frühzeitiger In-
tegration in anste-
hende Planungen ge-
ring  

mittel- bis lang-
fristig 

 

Bei frühzeitiger In-
tegration in anste-
hende Planungen 
können Kosten ge-
ring gehalten wer-
den 

Im Bestand nur zum Teil geeignet. 
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Tabelle 9 – Mögliche passive Maßnahmen 

Passive Maßnahmen Wirkung Aufwand für die Um-
setzung 

Zeitmaß Kosten Anmerkungen 

Lärmschutzfenster und Schall-
dämmlüfter 

je nach Schallschutz-
klasse 

    

Verbesserte Schalldämmung 
von Außenwänden, Dächern 
und Außentüren; Anbringen 
von schallschluckender Verklei-
dungen an Terrassen und Bal-
konen 

     

Organisation der Nutzungen in 
Grundrissen 

mittel  mittel sehr hoch Im Bestand nur bedingt geeignet; bei Planungen 
können gute Ergebnisse erzielt werden. 
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Abwägungstabelle – Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

lfd.Nr. Behörde / Stellungnehmer Anregung / Stellungnahme Behandlungs-/Beschlussvorschlag 

… … … … 

 

  

 

 

 


